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Amtliche Bekanntmachung

Einladung zur Informationsveranstaltung
zum eigenwirtschaftlichen Internetausbau 
durch die NetCom BW

Liebe Mitbürgerinnen und  
Mitbürger,

diese Woche informieren wir 
Sie über eine Einlage im Amts-
blatt ausführlich zum Stand 
des Internetausbaus und die 
diesbezügliche Kooperations-
vereinbarung zwischen der 
Gemeinde Hermaringen und 
der NetCom BW.

Das „Güssenblättle“ wird diese Woche an alle Hermaringer 
Haushalte verteilt, um sicherzustellen, dass alle Einwohne-
rinnen und Einwohner gleichermaßen informiert sind.

Die Gemeinde Hermaringen und die NetCom BW laden Sie 
herzlichst zu einer 

Informationsveranstaltung zum Internetausbau 
am Mittwoch, 7. Februar 2024 
um 19:00 Uhr
in die Güssenhalle 

ein. 

Die NetCom BW wird das Vorhaben des Internetausbaus in 
Hermaringen erläutern und für Fragen zur Verfügung stehen.

Sollten Sie an diesem Termin verhindert sein, gibt es im Feb-
ruar und im März 2024 weitere Vor-Ort-Beratungstermine im 
Rathaus Hermaringen. Diese finden am 

21.02., 28.02., 13.03. und 20.03.2024,
jeweils von 14:00 bis 18:00 Uhr,
im Besprechungszimmer, 1. OG, im Rathaus statt.

Es grüßt Sie herzlich
Ihr 

Jürgen Mailänder, Bürgermeister

Gut vorbereitet auf Notsituationen: Ratgeber 
für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in 
Notsituationen
Der aktuelle „Ratgeber für Notfallvor-
sorge und richtiges Handeln in Notsi-
tuationen“ des Bundesamtes für 
Bevölkerungsschutz und Katastro-
phenhilfe liegt im Rathausfoyer der 
Gemeinde Hermaringen zur kosten-
freien Mitnahme aus.

Die Broschüre gibt wichtige Tipps für 
jedermann, wie man sich auf mögli-
che Katastrophen (Unwetter, Hoch-
wasser, längerer Stromausfall etc.) 
vorbereiten kann.

Denn bei einer großflächigen und schweren Katastrophe 
können die Rettungskräfte nicht überall zeitgleich sein. 
Wenn Sie sich und Ihren Nachbarn selbst helfen können, 
sind Sie klar im Vorteil.

Für-Einander

Die Faschingszeit beginnt
Für richtige „Faschingsfreunde“ hat die Faschingszeit natür-
lich längst begonnen, aber auch wir dürfen uns im Februar 
auf einen lustigen Nachmittag ganz im Zeichen der 5. Jah-
reszeit freuen. Bei einem Gläschen Sekt, Faschingskrapfen 
und Tanzmusik ist sicher niemandem langweilig. Gerne 
dürfen unsere Senioren/innen bereits verkleidet kommen. 
Höhepunkt wird wie immer der Besuch unserer Hermaringer 
Hexen und Uhus sein. Kurz vor dem Einlauf auf den Rat
hausplatz wollen sie auch dieses Jahr wieder einen Abste-
cher im Begegnungscafé machen. Die Senioren/innen be-
kommen Gelegenheit den Hexentanz aus nächster Nähe zu 
sehen und lassen sich auch zu einer Polonäse quer durch 
das Ev. Gemeindehaus überreden. Gerne bieten wir, wie je-
des Jahr, den Hexen und Uhus eine kleine Stärkung auf ih-
rem Weg zum Rathausplatz und weiter ins Hexenzelt an. Wir 
freuen uns schon riesig.

Das Programm der nächsten Wochen:
Heute, Donnerstag, 25.01.2024: Kreativ basteln  
Fahrdienst: Günter Knigge, Tel. 22250

Donnerstag, 01.02.2024: Gedächtnistraining  
Fahrdienst: Renate Graf, Tel. 4269

Donnerstag, 08.02.2024: Fasching im Café  
Fahrdienst: Petra Reiber, Tel. 0175 8042622

Ihr Team Für-Einander 

Änderung bei der Einreichung von  
Baugesuchen
Zum 25. November 2023 ist das „Gesetz zur Digitalisie-
rung baurechtlicher Verfahren“ vom 20.11.2023 in Kraft 
getreten, welches u. a. auch verschiedene Änderungen 
der Laudesbauordnung (LBO) vorsieht. 

Anträge und Bauvorlagen, welche das Gemeindegebiet 
Hermaringen betreffen, sind danach ab sofort direkt  
bei der unteren Baurechtsbehörde

Landratsamt Heidenheim 
Bau, Umwelt und Gewerbeaufsicht 
Felsenstraße 36 
89518 Heidenheim

und nicht mehr über die Gemeinde Hermaringen 
einzureichen. 

Ab dem Jahr 2025 sind Baugesuche verpflichtend 
elektronisch einzureichen.

Beschränkung der Nachbarbenachrichtigung
Eine Benachrichtigung durch die Gemeinde erfolgt auf 
Veranlassung und nach Maßgabe der unteren Baurechts-
behörde nur noch bei Angrenzern und hier nur noch in 
Fällen von Abweichungen, Ausnahmen oder Befreiungen 
von nachbarschützenden Vorschriften (sog. AAB-Fälle). 
AAB-Fälle sind nunmehr antragspflichtig.

Wir bitten um Beachtung.
Ihre Gemeindeverwaltung
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Neujahrsempfang 2024

Gut besuchter Neujahrsempfang in der 
Güssenhalle

Der diesjährige Neujahrsempfang am vergangenen Sonntag 
war gut besucht. Viele Bürgerinnen und Bürger waren in der 
Güssenhalle anwesend, um bei den Ehrungen der Blutspen-
der, Einzelsportler und Mannschaften sowie von Bürgern mit 
dabei zu sein. Heuer wurden 5 Blutspender, 28 Einzelsport-
ler und 4 Mannschaften geehrt. Darüber hinaus ehrte die 
Gemeinde 2 junge Schülerinnen für ihre erfolgreiche Teilnah-
me an einem Schulkunst-Programm und 3 Mitbürger für ihr 
ehrenamtliches Engagement und ihre langjährige Vereinstä-
tigkeit.

Bürgermeister Jürgen Mailänder machte zunächst einen 
Rückblick auf das vergangene Jahr 2023. Auf das Erreichte 
und das Miteinander in unserer Heimatgemeinde könne man 
zufrieden zurückblicken. Die weltpolitischen Vorgänge und 
die vielen Naturkatastrophen in 2023 seien dagegen nicht 
gerade ermutigend gewesen. Ebenfalls ernüchternd sei, 
dass Deutschland mittlerweile das Schlusslicht in Europa ist, 
was die Wirtschaftsentwicklung angeht.

Bei seinem Ausblick auf das Jahr 2024 ging er auf einige 
Projekte ein. Als allerwichtigstes Projekt hob er den flächen-
deckenden Ausbau des Glasfasernetztes in unserer Gemein-
de hervor, bei welchem in den kommenden Wochen die sog. 
Vorvermarktungsphase beginnt. Gestartet wird das Ganze 
mit einer Informationsveranstaltung von der NetCom BW 
und der Gemeinde am 7. Februar 2024 um 19:00 Uhr in der 
Güssenhalle. Die großen Herausforderungen des neuen Jah-
res als auch der kommenden Jahre werden wir, wie es in 
den letzten Jahren immer der Fall war, wieder mit Mut, Enga-
gement und Zuversicht angehen, so der Schultes.

Die Neujahrsansprache von Bürgermeister Mailänder ist im 
Anschluss abgedruckt.

Das Trio „HEARTLiGHT“ sorgte mit bekannten Evergreens 
der Rock- und Popgeschichte  aus den letzten Jahrzehnten 
für eine gelungene Kurzweiligkeit zwischen den einzelnen 
Ehrungsteilen und auch noch während der Zeit des sich an-
schließenden Mittagsbuffets, welches das Team von SC-
Wirt Dieter Holubek zubereitet hatte.

Ansprache von Bürgermeister Mailänder zum 
Neujahrsempfang
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, verehrte Gäste, 

ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem Neujahrsempfang 
2024. Ich freue mich sehr, dass Sie unsere Einladung so 
zahlreich angenommen haben. Ganz besonders freut es 
mich, dass in diesem Jahr von den zu Ehrenden so viele wie 
noch nie gekommen sind. Es sind fast alle da – das zeigt den 
mittlerweile hohen Stellenwert, den unser Neujahrsempfang 
genießt.

„Wenn‘s alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs neue. 
Und war‘s schlecht, dann erst recht!“ Dieses Zitat von Albert 
Einstein sollte uns Mut machen, auch in das Jahr 2024 mit ei-
ner Portion Zuversicht zu starten. Der Blick zurück auf das 
vergangene Jahr macht mich, was unsere Heimatgemeinde 
betrifft, sehr zufrieden. Wir dürfen dankbar sein für das Er-
reichte und vor allem für das nach wie vor wunderbare Mitein-
ander in unserer Gemeinde. Es war schön zu erleben, wie alle 
es bei den vielen Veranstaltungen und Feste genossen, dass 
die Fesseln der Pandemie wieder abgestreift werden konnten. 
Wenn wir zurzeit Nachrichten hören oder sehen, dann möch-
ten wir eigentlich am liebsten vor der Wirklichkeit weglaufen. 
Im vergangenen Jahr hat sich die Welt von ihrer dunklen Seite 
gezeigt. Naturkatastrophen mit Überschwemmungen, Erdrut-
schen und Waldbränden, Leid und Zerstörung, Hass und Ge-
walt. Der Klimawandel ist eine Realität, die wir nicht ignorieren 
können. Die Auswirkungen sind bereits spürbar und bedrohen 
unsere Umwelt, unsere Lebensgrundlagen und die Zukunft 
kommender Generationen. Es ist daher von entscheidender 
Bedeutung, dass wir als Gemeinschaft Maßnahmen ergreifen, 
um unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern und 
nachhaltige Lösungen zu finden.

Die weltpolitischen Vorgänge sind in vielerlei Hinsicht nicht 
gerade ermutigend. Der russische Angriff auf die Ukraine ent-
wickelt sich zum Abnutzungskrieg, der Jahrhunderte alte Nah-
ostkonflikt lodert wieder in den grellsten Flammen, neben 
zahlreichen weiteren Krisenherden auf der ganzen Welt. Ge-
wohnte Welt- und Werteordnungen geraten ins Wanken, 
rechtspopulistische Strömungen nehmen zum Teil in beängsti-
gender Weise zu. Man kann es nicht oft genug betonen, dass 
diese Ansichten keine Lösungen für unsere Probleme bieten, 
sondern nur auf die Spaltung der Gesellschaft aus sind. 

Wir müssen uns wieder mehr bewusstwerden, dass Frieden, 
Freiheit und Wohlstand nicht selbstverständlich sind, sondern 
dass wir diese demokratischen Errungenschaften aktiv be-
wahren müssen. Unterschiedliche Meinungen und Ansichten 
sind normal, aber wir sollten stets den gegenseitigen Respekt 
und den rücksichtsvollen Umgang miteinander wahren, indem 
wir z. B. die Meinung eines anderen, auch wenn sie mit der 
eigenen nicht übereinstimmt, gelten lassen. Nur durch ein 
respektvolles Miteinander können wir eine starke und harmo-
nische Gemeinschaft bleiben. Wir müssen mehr das Verbin
dende stärken und betonen, als das Trennende in den Vorder-
grund stellen. Auch das „ICH“ wird immer häufiger über das 
„WIR“ gestellt, ob unter den Staaten im Großen oder im un-
mittelbaren Umfeld im Kleinen. Die Bereitschaft, sich in ir-
gendeiner Weise für unsere Gesellschaft zu engagieren, auch 
ohne monetäre Gegenleistung, nimmt leider stetig ab. Das 
Anspruchsdenken gegenüber dem Staat, was er alles für den 
Einzelnen leisten soll, verharrt allerdings auf hohem Niveau. 

Leider ist auch die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung eher 
ernüchternd. Deutschland ist mittlerweile das Schlusslicht in 
Europa, was die Wirtschaftsentwicklung angeht. Dies wird 
sich in den kommenden Jahren unter anderem auf die finan-
ziellen Spielräume der öffentlichen Haushalte auswirken. Wir 
werden künftig mit weniger Geld auskommen müssen. Un-
glücklicherweise vermittelt die Politik in Bund und Land nicht 
unbedingt den Eindruck, Lösungsansätze für die vielen Pro-
bleme unseres Landes und die Bedürfnisse seiner Bevölke-
rung parat zu haben. All dies verunsichert die Menschen und 
macht ihnen ein Stück weit Angst, was die Zukunft wohl 
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bringen mag. Es ist wohl kein Zufall, dass die Gesellschaft 
für deutsche Sprache das Wort „Krisenmodus“ zum Wort 
des Jahres 2023 gekürt hat. „Angst ist jedoch ein schlechter 
Ratgeber“, wusste bereits Andrew Jackson, der Mitte des 
19. Jahrhunderts der 7. Präsident der USA war. 

Wir Hermaringerinnen und Hermaringer sind bodenständig 
und wählen unsere Schritte mit Bedacht, aber wir haben kei-
ne Angst. Deshalb haben wir die Chancen, die das Jahr 
2023 für Hermaringen bot, konsequent genutzt. 

Rund 1 ¾ Jahre nach dem Abriss des nicht mehr verkehrssi-
cheren Stegs, konnte Mitte Juli die neue Fußgänger- und 
Radfahrerbrücke über die Bahn eingeweiht werden. Dass die-
se Brücke eine Breite von 4 Meter hat, war nicht der Wunsch 
von Gemeinderat und Verwaltung, sondern die Vorgabe des 
Verkehrsministeriums. Die von uns bevorzugte Breite von  
3 Meter wäre nicht zuschussfähig gewesen und wir konnten 
und wollten es uns nicht leisten, auf fast 600.000 € Fördergel-
der zu verzichten. Der eindringliche Hinweis der Gemeinde, 
dass eine Breite von 3 m aufgrund der Nutzerfrequenz ausrei-
chend wäre, wurde vom Ministerium mit dem Hinweis auf be-
stehende Richtlinien nicht berücksichtigt. Eines von vielen 
Beispielen, wo Bürokratie statt Vernunft siegte. 

Ein zweites Beispiel ist das Bundesimmissionsschutzgesetz, 
welches derzeit verhindert, dass wir innerörtliche Brachflä-
chen reaktivieren und damit, wie politisch gefordert, Flächen 
im Außenbereich sparen könnten. Sowohl für die Fläche an 
der Ecke Karlstraße/Friedrichstraße als auch für das WIKO-
RA-Areal haben wir fertige städtebauliche Konzepte in der 
Schublade, mit denen wir den dringend benötigten Wohn-
raum schaffen und unseren Ortskern aufwerten könnten. 
Ohne dieses Gesetz würden an der Ecke Karlstraße/Fried
richstraße heute zwei architektonisch ins Dorf passende 
Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage stehen und diese unan-
sehnliche Lücke schließen. Ein durch dieses Gesetz mögli-
ches Klagerecht der künftigen Bewohner dieser Gebäude 
gegen landwirtschaftliche Gerüche, verhindert bis auf Weite-
res eine Baugenehmigung für beide Areale. Welch ein Witz in 
einer ländlich geprägten Gemeinde, in der die Landwirt-
schaft schon immer einfach dazugehört.     

Wichtig waren im vergangenen Jahr auch der Bau des 
Pumptracks bei den Sportanlagen auf dem Kupferschmied 
und des Multisportfelds bei der Güssenhalle. Mit diesen bei-
den Einrichtungen erfüllten wir einen lang gehegten Wunsch 
unserer Jugendlichen. Zusammen mit dem fertiggestellten 
neuen Spielplatz im Baugebiet Mühlfeld und dem vor zwei 
Jahren sanierten Spielplatz beim SC-Heim, verfügt unsere 
Gemeinde über attraktive Freizeiteinrichtungen für unsere 
Kinder und Jugendlichen. 

Nach 4 Jahren konnten wir die 2020 begonnene Sanierung 
und Optimierung unserer Kläranlage abschließen. Rund 
900.000 € haben wir in die Reinhaltung unserer Brenz und 
damit aktiv in den Umweltschutz investiert. Die Hermaringer 
Kläranlage ist laut dem Landratsamt die Anlage mit der bes-
ten Reinigungsleistung im gesamten Landkreis – wir unter-
schreiten die geforderten Grenzwerte deutlich und sparen 
obendrein noch 40 % Strom gegenüber der Zeit vor der Sa-
nierung. Ein Viertel des verbrauchten Stroms produzieren wir 
mit der PV-Anlage der BürgerKraftwerke. 

A propos BürgerKraftwerke: Unsere Bürgerenergiegenossen-
schaft, übrigens nach wie vor die einzige im Landkreis, gibt 
es nun schon 13 Jahre. Fast 200 Mitglieder aus Hermaringen 
und Umgebung haben Geschäftsanteile im Wert von mittler-
weile über 1 Mio. € erworben. Die Genossenschaft hat im 
Laufe ihres Bestehens auf allen Gebäuden der Gemeinde, 
einschließlich der Kläranlage, PV-Anlagen installiert, die zu 
einem erheblichen Teil diese Gebäude mit selbst erzeugtem 
Strom versorgen. Beim Rathaus sind es z. B. 50 % des ver-
brauchten Stroms. Die Anlage auf der Güssenhalle versorgt 
die Halle, die Schule und den Kindergarten mit Sonnenstrom. 
Seit Gründung der Genossenschaft haben ihre Anlagen rund 
3 Mio. kWh Strom erzeugt. Dies entspricht einem Jahresbe-

darf von rund 860 Haushalten. Ich sprach eingangs davon, 
dass der Klimawandel von uns eine Reduzierung unseres 
ökologischen Fußabdrucks erfordert. Die Arbeit unserer Ge-
nossenschaft ist ein Beitrag dazu. 

Ein weiterer Beitrag ist der geplante Windpark von Vattenfall 
im Gemeindewald. Egal, wie viele Windräder letztlich geneh-
migt werden können, jedes einzelne von ihnen produziert 
jährlich doppelt so viel Strom, wie ganz Hermaringen ver-
braucht. 

Bereits Anfang 2023 sind wir als erste Gemeinde unseres 
Landkreises unter 20.000 Einwohner freiwillig in die kommu-
nale Wärmeplanung eingestiegen. Die meisten beginnen erst 
in diesem Jahr, weil es seit 1. Januar 2024 für alle Gemein-
den verpflichtend ist. Wir erwarten schon bis zur Jahresmitte 
konkrete Ergebnisse und Handlungsempfehlungen. 

Diese Beispiele zeigen, dass sich Hermaringen seiner ökolo-
gischen Verantwortung bewusst ist und im Rahmen seiner 
Möglichkeiten versucht, unseren Kindern und Enkeln eine le-
benswerte Umwelt zu erhalten. 

Vorbildliches bürgerschaftliches Engagement können wir 
seit März vergangenen Jahres an jedem letzten Freitag im 
Monat auf dem Rathausplatz erleben. Ausgehend von unse-
rem seit Ende 2019 bis September 2023 durchgeführten 
Bürgerbeteiligungsprojekt „Hermaringen – Fit für die Zu-
kunft“ hat es eine Gruppe geschafft, eine Idee erfolgreich in 
die Tat umzusetzen. Der gut sortierte Wochenmarkt ist weit 
mehr als eine reine Einkaufsmöglichkeit von regionalen Pro-
dukten, er ist ein gesellschaftlicher Treffpunkt zu Beginn des 
Wochenendes. Eine tolle Leistung. Ich freue mich sehr für 
das sogenannte WoMa-Team, dass sein Engagement und 
seine Beharrlichkeit mit diesem Erfolg belohnt wird.   

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir dürfen sehr stolz 
auf unsere Gemeinde sein. Hier bei uns läuft sicherlich nicht 
alles perfekt, aber es laufen viele Dinge besser als anders-
wo. Auch uns stellen sich in den kommenden Jahren große 
Herausforderungen, die wir, wie es in den letzten Jahren im-
mer der Fall war, mit Mut, Engagement und Zuversicht ange-
hen werden. 2024 erfolgt die Fertigstellung der Erschließung 
des Gewerbegebiets „Berger Steig – Ost“, wodurch wir dann 
3 ha voll erschlossene Gewerbeflächen zur Verfügung stellen 
können. Nach der Sanierung und Optimierung der Kläranla-
ge startet im Herbst dasselbe mit unseren Pumpwerken und 
Regenbecken. Dieses Projekt wird sich bis Ende 2025 hin-
ziehen. Danach sind alle Abwasserbehandlungseinrichtun-
gen wieder fit für die kommenden 20 Jahre. 

Das allerwichtigste Projekt in diesem Jahr beginnt in den 
kommenden Wochen mit der Vorvermarktungsphase: Der 
flächendeckende Ausbau des Glasfasernetzes in unserer 
Gemeinde. Wir haben die einmalige Chance, unser Dorf in-
nerhalb von 3 Jahren gigabitfähig zu machen, wenn wir uns 
solidarisch verhalten und dieses Projekt als unser gemeinsa-
mes Projekt für ein attraktives und zukunftsfähiges Herma
ringen verstehen. Lassen Sie uns hier das „WIR“ über das 
„ICH“ stellen. 

Am Mittwoch, 7. Februar 2024 wird um 19:00 Uhr hier in der 
Güssenhalle eine gemeinsame Informationsveranstaltung von 
NetCom BW und Gemeinde zum Glasfaserausbau stattfin-
den. Hierzu lade ich Sie alle bereits heute sehr herzlich ein. 

Das „WIR“ über das „ICH“ stellen auch die Mitglieder unserer 
seit knapp 2 Jahren bestehenden gemeinnützigen Bürgerge-
sundheitsgenossenschaft grüne Aue Hermaringen. Die aktu-
ell 450 Mitglieder unterstützen auf wunderbare Weise eine 
menschenzugewandte medizinische Versorgung hier vor Ort. 
Je mehr Menschen sich anschließen, desto unabhängiger 
wird unsere örtliche Gesundheitsversorgung von den teils un-
verständlichen gesundheitspolitischen Entscheidungen in 
unserem Land. Die Tatsache, dass sich in den kommenden  
5 Jahren nahezu die Hälfte aller Hausärzte im Landkreis 
Heidenheim zur Ruhe setzen wird, macht deutlich, welches 
Glück wir mit unserem jungen und engagierten Ärzteteam 
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haben. Dass auch im zahnärztlichen Bereich der Generatio-
nenwechsel geglückt ist, freut mich ungemein. Ab Februar 
öffnet die neue Praxis der beiden jungen Zahnärzte Dr. Stark 
und Krause in den völlig neuen Räumen über der Volksbank. 

Wenn ich an unsere ärztliche Versorgung in der Zukunft den-
ke, kommt mir unweigerlich der Spruch „Wer zuletzt lacht, 
lacht am besten“ in den Sinn. Noch vor nicht allzu langer Zeit 
haben uns nicht wenige im Umkreis im Hinblick auf unsere 
medizinische Versorgung bereits abgeschrieben. Heute ha-
ben wir sowohl im hausärztlichen als auch im zahnärztlichen 
Bereich junge Ärztinnen und Ärzte mit tollem Engagement, 
einem breiten, zeitgemäßen Behandlungsspektrum, moder-
nen Praxen und tollen Ideen. Mir ist um die ärztliche Versor-
gung unserer Heimatgemeinde in der Zukunft nicht mehr 
bang. Und ich bin mir sicher, da geht noch mehr!

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, zum Abschluss möchte 
ich gerne Ihr Augenmerk noch auf den 9. Juni 2024 lenken. An 
diesem Sonntag wird ein neuer Gemeinderat gewählt. Mit Ih-
ren Stimmen entscheiden Sie, wer Ihre Interessen in den 
kommenden 5 Jahren im Entscheidungsgremium Ihrer Hei
matgemeinde vertritt. Ich bitte Sie inständig: Gehen Sie wäh-
len! Je höher die Wahlbeteiligung, desto stabiler ist das Ver-
trauensfundament, auf das die 12 Damen und Herren des 
neuen Gemeinderats ihre Entscheidungen für eine weiterhin 
gedeihliche Zukunft unseres Hermaringen bauen können. 
Gleichzeitig möchte ich jede und jeden von Ihnen dazu er-
muntern, sich als Kandidatin oder als Kandidat für dieses in-
teressante und spannende Amt zur Verfügung zu stellen. Als 
Mitglied des Gemeinderates haben Sie die einmalige Chance, 
die Zukunft unserer Gemeinde aktiv mitgestalten zu können.

Am Ende meiner heutigen Neujahrsansprache möchte ich 
die Gelegenheit nutzen, Danke zu sagen. Danke an alle, die 
sich über Vereine, über berufliche oder private Aktivitäten für 
die Gemeinschaft engagieren. Wir brauchen Menschen, die 
sich einbringen, die mitmachen und die Mut machen. Und es 
gibt so viele Menschen in Hermaringen, die genau das tun, 
die sich engagieren, die vermitteln und das Gemeinsame su-
chen. Sie tragen zur Lebensqualität in unserer Gemeinde bei 
und legen den Grundstein, damit sie eine Zukunft hat.  
Danke, dass Sie da sind.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, es ist wichtig, dass wir 
gemeinsam nach vorne blicken und uns nicht von den Her-
ausforderungen entmutigen lassen. Vertrauen wir der Stärke 
und der Erfahrung, die in uns steckt. Vertrauen wir auf unse-
re Gemeinschaft hier in Hermaringen. Lassen Sie uns das 
Jahr 2024 als Chance nutzen, um unsere Gemeinde weiter-
zuentwickeln und positive Veränderungen anzustoßen. Jeder 
einzelne von uns kann einen Beitrag dazu leisten, sei es 
durch ehrenamtliches Engagement, aktive Teilnahme an lo-
kalen Projekten oder einfach durch freundliches und hilfsbe-
reites Verhalten im Alltag. Ich lade Sie sehr herzlich dazu ein. 
In diesem Sinne wünschen meine Frau Renate und ich Ihnen 
allen ein gesundes, glückliches, erfolgreiches und hoffentlich 
friedlicheres Jahr 2024. 

Ehrung der Blutspender
Dieses Jahr wurden 5 Blutspender mit den Ehrenzeichen 
des Deutschen Roten Kreuzes für die Anzahl von insgesamt 
180 Blutspenden ausgezeichnet. Getreu dem Motto Erich 
Kästners „Es gibt nichts Gutes außer: Man tut es“, haben 
diese 5 Mitbürgerinnen und Mitbürger – zum Wohle anderer, 
deren Gesundheit und Überleben davon abhing – im wahrs-
ten Sinne des Worts Blut gelassen. Jede Spende kann das 
Leben von bis zu 3 Personen retten und ist deshalb von un-
schätzbarem Wert. Bürgermeister Mailänder dankte den 
Blutspendern für ihr Verantwortungsbewusstsein gegenüber 
ihren Mitmenschen und ihren selbstlosen Dienst an der Ge-
meinschaft. 

Er dankte auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Deutschen Roten Kreuzes sowie den Mitgliedern unserer 
örtlichen DRK-Bereitschaft für die hervorragende Betreuung 

der Spenderinnen und Spender bei der letztjährigen Blut-
spendeaktion in der Güssenhalle.

Für 10-maliges Blutspenden erhielten die Ehrennadel in Gold: 
Milena Geis, Evelyn Müller, Dominik Venghaus

Für 50-maliges Blutspenden erhielt die Ehrennadeln in 
Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spenden-
zahl 50: 
Susanne Kreh

Für 100-maliges Blutspenden erhielt die Ehrennadel in 
Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spenden-
zahl 100: 
Günther Kastler

Die anwesenden Blutspender zusammen mit Bürgermeister 
Jürgen Mailänder und Albert Eisele von der DRK-Bereitschaft 

Sportlerehrung
Bei der diesjährigen Sportlerehrung konnten 28 Einzelsport-
ler und 4 Mannschaften für ihre herausragenden sportlichen 
Leistungen geehrt werden. Die Leidenschaft, der Ehrgeiz, 
die Disziplin und das Durchhaltevermögen, die unsere Sport-
lerinnen und Sportler an den Tag legen, sind bewunderns-
wert und verdienen höchste Anerkennung. Durch harte Ar-
beit, Training und unermüdlichen Einsatz haben sie es 
geschafft, sich an die Spitze ihres Sports zu kämpfen und 
beeindruckende Erfolge zu erzielen. Sie sind Vorbilder für die 
Jugend, Inspiration für die Gemeinschaft und wunderbare 
Botschafter unserer Gemeinde. 

Bürgermeister Mailänder sprach den Sportlern seinen Dank 
für ihre sportlichen Leistungen aus und dass sie dadurch ih-
re Heimatgemeinde auch bestens repräsentiert haben. In 
den Dank schloss er auch die Trainer, Betreuer und Verant-
wortlichen in den Sportvereinen für ihren großen ehrenamtli-
chen Einsatz mit ein.

Die erfolgreichen Einzelsportler

Birgit und Jürgen Buttkus 
(Turniertanz)
20. �Platz Senior III S Standard Glinde Tournament  

(Deutsche Meisterschaft)
  6. �Platz Baden-Württemberg Regional Championships 

(Landesmeisterschaft)
  1. Platz Mergel Cup in Heidenheim
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  2. Platz Senior Weekend Tournament
23. Platz Glinde Ranking Tournament 
30. Platz Berlin Dance Festival
41. Platz Hessian Dance in Frankfurt
61. Platz DanceComp in Wuppertal

Wolfgang Nothelfer
(SV Burgberg – Sportschießen Luftgewehr)
3. Platz bei den württembergischen Meisterschaften
1. Platz bei den Kreismeisterschaften

Svenja Zeiss
(SKG Giengen – Rhythmische Sportgymnastik)
1. Platz Gaumeisterschaft Rhythmische Sportgymnastik
1. Platz Schwaben Dance Cup in der Formation 

Theresa Adler
(Turnverein Sontheim)		
2. Platz Landesfinale
1. Platz Bezirksfinale Kürturnen LK 3
3. Platz Mannschaft Kreisliga A

Emily Molnar
(Turnverein Sontheim)
9. Platz württembergisches Landesfinale Mehrkämpfe AK 9
5. Platz Landeskinderturnfest AK 9
1. Platz Gaukinderturnfest AK 9 
2. Platz Bereichsvergleichskampf Endfinale E-Jugend 
2. Platz Gaufinale Mannschaft E-Jugend 
3. Platz Mehrkampfmeisterschaften AK 9
5. Platz Bezirksfinale Nord Mannschaft 

Elisa Thierer
(Turnverein Sontheim)
  8. Platz Landeskinderturnfest AK 11
  1. Platz Bereichsvergleichskampf Endfinale D-Jugend
  1. Platz Gaufinale Mannschaft D-Jugend
  1. Platz Gaukinderturnfest AK 11
  1. �Platz Gaumannschaftswettkämpfe Bereich Heidenheim  

D-Jugend
  5. Platz Gaufinale Einzel AK 11
10. Platz Bezirksfinale Nord Einzel AK 11

Pauline Maier
(Turnverein Sontheim)
21. Platz Landeskinderturnfest AK 10
  1. �Platz Gaumannschaftswettkämpfe Bereich Heidenheim 

D-Jugend
  1. Platz Bereichsvergleichskampf Endfinale D-Jugend 
  1. Platz Gaukinderturnfest AK 10
  3. Platz Gaukunstturnmeisterschaften AK 10 
  5. Platz Gaufinale Mannschaft D-Jugend 
  6. Platz Gaufinale Einzel AK 10
  8. Platz Bezirksfinale Nord AK 11

Marlene Maier
(Turnverein Sontheim)
17. Platz Landeskinderturnfest AK 8
  1. Platz Gaukinderturnfest AK 8 
  2. Gaufinale Mannschaft E-Jugend 
  2. Platz Bereichsvergleichskampf Endfinale D-Jugend 
  4. �Platz Gaumannschaftswettkämpfe Bereich Heidenheim 

E-Jugend
  4. Platz Gaufinale Einzel AK 8 
  5. Platz Bezirksfinale Nord Mannschaft 
11. Platz Gaukunstturnmeisterschaften AK 8
21. Platz: Bezirksfinale Nord AK 8

Tina Ludwig
(Turnverein Sontheim)
3. Platz Mannschaft Kreisliga A

Lena Thierer
(TSG Giengen – Leichtathletik)
3. Platz württembergische Crossmeisterschaften
6. �Platz württembergische Hallenmeisterschaften 60 m Hürden
7. Platz württembergische Meisterschaften 800 m
1. Platz Regionalmeisterschaft Mixedstaffel 4 x 100 m
3. Platz Regionalmeisterschaft 800 m
5-fache Kreismeisterin
Topplatzierungen bei etlichen Läufen und Bahnwettkämpfen

Ute Fetzer
1. Platz Cross-Triathlon Günzburg W 60

Elisa Thierer
1. Platz Kreismeisterschaft 800 m
1. Platz im Team Kreispokal
Topplatzierungen bei etlichen Straßenläufen

Sascha Baß
(TSG Giengen – Leichtathletik)
  4. Platz Team LG Brenztal BaWü Cross
  5. Platz 3 x 1000 m BaWü Staffelmeisterschaften
11. Platz BaWü Cross
  1. Platz Silvesterlauf Mergelstetten 
  1. Platz Teamlauf in Giengen
zahlreiche Topplatzierungen bei Läufen auf Bahn und Straße

Egon Kartaly
(SSV Hermaringen Abteilung LTG)				  
1. Platz Nikolauslauf Schnaitheim		
1. Platz Geologenlauf Steinheim		
1. Platz Nattheimer Maultaschenlauf	
2. Platz Silvesterlauf Mergelstetten			 
2. Platz Eselsburger-Tal-Lauf			 
2. Platz Höhlenbärenlauf Hürben		

Elisabeth Keller
(SC Hermaringen Abteilung Sportkegeln)				  
5. Platz württembergische Meisterschaft U 10
2. Platz Bezirk U 10

Franziska Grünwald
Württembergische Mannschaftsmeisterin U 14  
(SV Weidenstetten)
Meisterin Bezirksliga U 14 Alb-Donau (Mannschaft  
SV Weidenstetten)

Stefanie Thierer 
10. Platz Scandinavien Crown

Janine Mack
5. Platz Scandinavien Crown

Peter Heiske
(TSV Niederstotzingen – Sportkegeln)
8. �Platz Mannschaft Deutsche Meisterschaften der  

Senioren A
Württembergischer Vizemeister 

Jörg Schellmann
(SC Hermaringen Abteilung Bogenschießen)
10. Platz bei der WM IFAA in Finnland
  4. Platz mit dem Nationsteam bei der WM
  5. Platz mit der Mannschaft bei der WM
Vizeeuropameister T.A.I.
4. Platz beim EM-Vorbereitungsturnier 
3. Platz bei der Deutschen Meisterschaft des DSB
3-facher deutscher Meister beim TBVD/DFBV
Süddeutscher Meister
2. Platz Liga Finale

Stefanie Speer
(SC Hermaringen Bogenschießen)
1. Platz Liga Finale des DFBV-Langbogen
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Jürgen Sigel
(SC Hermaringen Abteilung Bogenschießen)
6. Platz bei der EM T.A.I. in Fulda, Langbogen

Timo Oppold
(SC Hermaringen Abteilung Bogenschießen)
Deutscher Vizemeister DFBV
3. Platz Liga Finale Primitivbogen

Sabine Gunst
(SC Hermaringen Bogenschießen)
14. Platz bei der WM in Finnland
  3. Platz bei der EM T.A.I.

Annika Siebert
(SC Hermaringen Bogenschießen)
2-fache Deutsche Meisterin TBVD (Jagd/Sport)
Europameisterin T.A.I Recurve Bogen

Nico Guter
(SC Hermaringen Bogenschießen)
Landesmeister BW
Europameister T.A.I Langbogen

Thorsten Guter
(SC Hermaringen Bogenschießen)
Landes-Vizemeister BW des BVBW, Langbogen

Künstlerische Leistung
Zum Abschluss der Einzelsportlerehrung ehrte Bürgermeis-
ter Mailänder zwei junge Schülerinnen, die zwar keine sport-
lichen, jedoch eine sehr bemerkenswerte künstlerische Leis-
tung vollbracht haben: Nele Grundler und Laura Brezger.

Die beiden ehemaligen Schülerinnen der Klasse 4 unserer 
Rudolf-Magenau-Schule haben unter Anleitung ihrer Kunst-
lehrerin Beate Gabriel einige Werke erstellt und diese beim 
SCHULKUNST-Programm des Kultusministeriums Baden-
Württemberg eingereicht. Ihre Werke wurden zunächst im 
Aalener Landratsamt als einer von 20 Schulkunst-Ausstel-
lungen in Baden-Württemberg gezeigt. Dann wurden ihre 
Kunstwerke ausgewählt und gehörten zu einer kleinen Grup-
pe von Werken, die sogar im Kunstmuseum in Stuttgart aus-
gestellt wurden. Die Werke der beiden Hermaringerinnen 
waren die einzigen aus dem Landkreis Heidenheim, die in 
Stuttgart gezeigt wurden.

Die erfolgreichen Mannschaften

SC Hermaringen – Abteilung Sportkegeln:
Frauenmannschaft 

1. �Platz Meisterschaft Oberliga Südwürttemberg und  
Aufstieg in die Verbandsliga Württemberg

Larissa Abele, Jennifer Bache, Sieglinde Fiedler, Caroline 
Grünwald, Miriam Haberbusch, Karin Knöpfle, Janine Mack, 
Ulrike Mack, Judith Merkle, Melanie Müller, Stefanie Thierer
Trainer: Thorsten Mack

SC Hermaringen – Abteilung Sportkegeln:
Männermannschaft

Vizemeister Bezirksliga und Aufstieg in die Regionalliga Alb-
Donau

Pascal Döring, Matthias Eck, Jens Eßlinger, Albert Haller, 
Tim Heiske, Leon Mack, Thorsten Mack, Rainer Merkle, 
Tobias Merkle, Steffen Walliser 

SSV Hermaringen – Jazzdance:

Gruppe „Equipo“

3. Platz Achalm-Dance-Cup Pfullingen

Kaja Neumann, Ida Van Kampen, Johanna Salewski, Sarah 
Stark, Melanie Kos, Katharina Kartaly, Lucie Brezger, Jaycee 
Jung, Sina Aubele, Amelie Andritschke, Cheyenne Elsner, 
Marie Danzer
Trainerinnen: Nina Schmid und Patricia Schmidt

Gruppe „Flashback“

2. Platz Ostwürttemberg Dance-Cup Giengen

Jana Gumpp, Damla Kirca, Carolin Adler, Lena Göttler, Laura 
Graf, Marina Kölbel, Lea Fröhle, Lisa Schellmann, Jonah 
Reger
Trainerinnen: Hanna Gassner und Esra Isik
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Auszeichnung verdienter Bürger mit der  
Ehrenmünze der Gemeinde in Silber
Traditionell wurden im Rahmen des Neujahrsempfangs auch 
dieses Jahr wieder Menschen aus unserer Gemeinde ausge-
zeichnet, die sich viele Jahre, oft Jahrzehnte, ehrenamtlich 
engagiert haben. Mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz sind die-
se Bürger ein Vorbild, denn sie zeigen uns, dass es möglich 
ist, mit kleinen Taten Großes zu bewirken. Deshalb hob Bür-
germeister Mailänder die Wichtigkeit der Anerkennung und 
Würdigung von ehrenamtlicher Leistung hervor, denn nur da-
durch komme auch zum Ausdruck, welchen Stellenwert wir 
dem bürgerschaftlichen Engagement in unserer Gemeinde 
beimessen. Er zeigte sich sehr erfreut darüber, dass er heuer 
1 Bürgerin und 2 Bürger für deren langjährige Tätigkeit in 
verschiedenen Vereinen mit der Ehrenmünze der Gemeinde 
in Silber ehren konnte.

Margot Geyer

Von der Vereinsgründung bis zum vergangenen Jahr war sie 
19 Jahre lang die Vorsitzende der Hermaringer Dorfhexa und 
hat deren Entwicklung maßgeblich geprägt. Auch die Grün-
dung der „Hermaringer Dorf-Uhus“ fällt in ihre Regentschaft. 

Von 1992 bis 2008 war sie außerdem 16 Jahre lang Abtei-
lungsleiterin der Abteilung Turnen/Gymnastik beim SC 
Hermaringen.

Für diese großartige und außergewöhnliche Leistung, ver-
bunden mit dem allerherzlichsten Dank, verleiht die Gemein-
de Hermaringen die silberne Ehrenmünze an Frau Margot 
Geyer.

Volker Staudenmeyer

Seit 41 Jahren begleitet er ein Ehrenamt im SSV Hermarin
gen. Als Ehrenmitglied erhielt er alle Verbands- und Vereins-
ehrungen, die es gibt. Er war Stellvertreter von 4 der bisher 5 
amtierenden Vorsitzenden des Vereins.

Für seine großartige uns außergewöhnliche Leistung, ver-
bunden mit Dank und Anerkennung, verleiht die Gemeinde 
Hermaringen die silberne Ehrenmünze an Herrn Volker 
Staudenmeyer.

Günther Kastler
Seit 43 Jahren bekleidet er die unterschiedlichsten Funktio-
nen im SC Hermaringen. Er war 4 Jahre stellvertretender 
Vorsitzender des Hauptvereins, 14 Jahre stellvertretender 
Abteilungsleiter Fußball, 6 Jahre Jugendleiter, Schatzmeister, 
Schriftführer, Öffentlichkeitsreferent, Ehrenamtsbeauftragter 
und Beisitzer.

Seit Ende 2021 bekleidet er das Amt als 1. Vorsitzender des 
VdK-Ortsverbandes in Personalunion mit dem Schriftführer, 
nachdem er 8 Jahre als Schriftführer tätig war. 

Verliehen wurden ihm eine große Zahl an Verbandsehrungen 
und auch die Ehrenmitgliedschaft des SC Hermaringen.

Für seine großartige und außergewöhnliche Leistung, ver-
bunden mit Dank und Anerkennung verleiht die Gemeinde 
Hermaringen die silberne Ehrenmünze an Herrn Günther 
Kastler.

Verleihung der Ehrenmünze in Silber an Margot Geyer, Vol-
ker Staudenmeyer und Günther Kastler
(v. l. n. r.: Bürgermeister Jürgen Mailänder, Ehepaar Doris 
und Günther Kastler, Margot Geyer, Volker Staudenmeyer)

Die Gemeinde gratuliert allen Geehrten 
sehr herzlich zu ihren Auszeichnungen!

Nachlese zum  
Neujahrsempfang 

Wir haben einige Bilder vom Neujahrsempfang und die 
Ansprache von Bürgermeister Mailänder auf unserer 
Homepage in einem Foto-Album abgespeichert. 

Diese Bilder finden Sie unter der Rubrik „Leben in 
Hermaringen/Fotoalbum“. 

Schauen Sie doch mal rein!

Gruppenbild aller Geehrten
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Glückwünsche

Kindergarten & Schule aktuell

Freiwillige Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr  
Hermaringen

gegründet 1928

Terminvorschau:

Dienstag, 30.01.2024, 20:00 Uhr 
Übung, Einsatzabteilung

Dienstag, 06.02.2024, 20:00 Uhr 
Übung, Maschinisten/Türöffner

Dienstag, 20.02.2024, 20:00 Uhr 
Übung, Einsatzabteilung

Wir gratulieren allen Mitbürgerinnen  
und Mitbürgern, die in dieser  
oder der nächsten Woche ihren  
Geburtstag feiern können, namentlich:

am Mittwoch, 31. Januar
Frau Hannelore Molnar
zum 70. Geburtstag.

Rudolf-Magenau-Schule und  
Kindergarten „Konfetti“

Speiseplan KW 5 (29.01. – 02.02.2024)

Montag	 Spaghetti mit Schinken-Sahne-Soße 
(Schwein) und Salat 
Spaghetti mit Tomatensoße (veg.) und 
Salat 
Dessert

Dienstag	 Leberkäse (Schwein) mit Bratkartoffeln 
und Rote-Beete-Salat 
Gemüsetaler (veg.) mit Bratkartoffeln 
und Rote-Beete-Salat 
Dessert

Mittwoch	 Fischfilet mit Reis und Gemüse 
Bratreis mit Ei und Gemüse 
Dessert

Donnerstag	 Suppe 
Pfannkuchen mit Marmelade

Freitag	 Gemüse-Risotto 
(Kita-Käfer) 	 Dessert 

Samstag, 24.02.2024, 19:00 Uhr 
Hauptversammlung im Gemeindehaus

Montag, 26.02.2024, 18:30 Uhr 
Übung, Dekon-P

Dienstag, 27.02.2024, 20:00 Uhr 
Übung, Einsatzabteilung

Hauptversammlung
Samstag, 24.02.2024, 19:00 Uhr 

Tagesordnung:

  1. Begrüßung

  2. Bericht des Kommandanten

  3. Bericht des Schriftführers

  4. Bericht der Kassiererin, Kurzbericht der Kassenprüfer

  5. Bericht des Jugendfeuerwehrwartes

  6. Bericht des Leiters der Altersabteilung

  7. Grußwort Bürgermeister und Entlastung

  8. �Grußworte DRK/Kreisbrandmeister/Kreisfeuerwehr
verband

  9. �Wahlen 
– Jugendwart und dessen Stellvertreter 
– Kassiererin 
– Kassenprüfer

10. Beförderungen und Ehrungen

11. Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Anträge müssen spätestens eine Woche vor der Versamm-
lung in schriftlicher Form bei Kommandant Rainer Grupp 
(Kaisheimstraße 18, 89568 Hermaringen) eingereicht wer-
den. Wahlvorschläge können bis zum Beginn der Hauptver-
sammlung an den Kommandanten gerichtet werden.

Kirchen

Hel fe n h at ei n e n Na me n

C a r i t a s

E van gel i sc h e
Ch ri sc h on a- Ge mei n d e

Her mari n ge n

E van gel i sc h e
Ki rc h e n ge mei n d e

Her mari n ge n

Kat h ol i s c h e S e el s orgest el l e
Mari a Kö ni gi n
H e r mari n ge nEvangelische

Kirchengemeinde
Hermaringen

Kontakt: Evang. Pfarramt, Tel. 07322 5272
Pfarrer Steffen Hägele · E-Mail: Steffen.Haegele@elkw.de
Pfarramtssekretariat: E-Mail: Pfarramt.Hermaringen@elkw.de
Bürozeiten: Dienstag 08:30 – 12:00 Uhr und  
                    Donnerstag 14:30 – 17:00 Uhr  
Aktuelle Informationen – auch zu möglichen Änderungen bei 
den Gottesdiensten – finden Sie immer auf unserer Home-
page unter: www.hermaringen-evangelisch.de

Wochenspruch:
„Über dir geht auf der HERR,  

und seine Herrlichkeit erscheint über dir.“

Jes 60,2

Freitag, 26. Januar 2024 
17:30 Uhr	 Jungschar im Gemeindehaus
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Sonntag, 28. Januar 2024 – Letzter Sonntag nach 
Epiphanias 

09:30 Uhr	Gottesdienst mit Vorläuten mit Pfarrer  
Tom Fröhner im Gemeindehaus

	 Das Opfer erbitten wir für die Konfirmandenarbeit 
in unserer Gemeinde.

 
Dienstag, 30. Januar 2024 
09:00 Uhr	Ökumenische GenerationPlus:  

„Schwäbisches Frühstück“ mit Vortrag von Frau 
Monika Ramsayer im Gemeindehaus

16:00 Uhr	Gemeindebücherei ist geöffnet
20:00 Uhr	Offenes Singen Chorprobe im Gemeindehaus

Mittwoch, 31. Januar 2024 
16:00 Uhr	Konfirmandenunterricht im Ev. Gemeindehaus in 

Hürben

Freitag, 2. Februar 2024 
17:30 Uhr	 Jungschar im Gemeindehaus

Sonntag, 4. Februar 2024 – Sexagesimä – 2. Sonntag vor 
der Passionszeit 
10:00 Uhr	Gottesdienst mit Pfarrer Steffen Hägele im 

Gemeindehaus
	 Das Opfer erbitten wir für die Diakonie in der  

Landeskirche.

Anmeldung für das neue Kindergartenjahr 2024/25 im 
evangelischen Kindergarten Konfetti in Hermaringen 

Liebe Eltern, 
wird Ihr Kind bis Juli 2025 drei Jahre alt und möchten Sie es 
gerne zu uns in den Kindergarten bringen?
Dann können Sie es
– am Donnerstag, den 01.02.2024 von 8:00 bis 13:00 Uhr und 
– am Montag, den 05.02.2024 von 14:00 bis 16:00 Uhr 
im Büro des ev. Kindergartens Konfetti in Hermaringen, Frö-
belstraße 6 anmelden.

Ebenso besteht an diesen Tagen die Möglichkeit, Ihr Kind für 
die Kinderkrippe der Kinder zwischen 1 und 3 Jahren anzu-
melden.
Sollten Sie an diesen Tagen verhindert sein, vereinbaren Sie 
bitte einen Termin zur Anmeldung unter folgender Telefon-
nummer: 07322 919316.
 
Vesperkirche in der Stadtkirche in Giengen/Brenz 
Im Moment findet wieder die Vesperkirche in Giengen unter 
dem Motto „Aufatmen“ statt.
Bis zum 4. Februar 2024 haben Sie Gelegenheit, täglich von 
11:30 bis 14:00 Uhr bei einem guten Essen und diversen Ver-
anstaltungen miteinander ins Gespräch zu kommen. Am 
Samstag, 27.01.2024 findet um 19:00 Uhr ein Benefizkonzert 
in der Stadtkirche statt.
Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.
Herzliche Einladung.

Ökum. GenerationPlus Hermaringen 
Dienstag, 30.01.2024 – 9:00 Uhr
Frühstückstreffen im ev. Gemeindehaus (schwäbisches 
Frühstück)
Wir begrüßen an diesem Vormittag unsere Referentin Frau 
Monika Ramsayer.
Bitte den Termin vormerken – wir freuen uns über zahlrei-
chen Besuch!

Gottesdienst mit Verabschiedung von Pfarrer Steffen 
Hägele – Vorankündigung 
Am Sonntag, den 11. Februar 2024 findet in unserer Evang. 
Marienkirche der Gottesdienst zur Verabschiedung unseres 
Pfarrers Steffen Hägele mit Dekan Gerd Häußler statt.
Der Gottesdienst wird musikalisch vom Chor „Offenes Sin-
gen“ mitgestaltet und beginnt um 10:00 Uhr.
Sie sind alle sehr herzlich eingeladen!

Hel fe n h at ei n e n Na me n

C a r i t a s

E van gel i sc h e
Ch ri sc h on a- Ge mei n d e

Her mari n ge n

E van gel i sc h e
Ki rc h e n ge mei n d e

Her mari n ge n

Kat h ol i s c h e S e el s orgest el l e
Mari a Kö ni gi n
H e r mari n ge n

Katholische Kirchengemeinde 
Maria Königin 
Hermaringen

Kath. Pfarramt Sontheim, Tel. 07325 922673
E-Mail: MariaeHimmelfahrt.Sontheim@drs.de 
E-Mail: MariaKoenigin.Hermaringen@drs.de
Homepage: http://se-unteresbrenztal.drs.de
Bürozeiten: Mo., Mi., Fr. 09:00 – 11:00 Uhr, Mo. 14:00 – 17:00 Uhr 
Mesnerin: Christine Poehlke, Tel. 07322 22842
Leitender Pfarrer: Mathias Michaelis, Tel. 07322 9603-12
Notfallnummer für dringende seelsorgerliche Angelegenheiten: 
Tel. 07322 960319

Wochenspruch:
Hilf uns, Herr, unser Gott, führe uns aus den Völkern  

zusammen! Wir wollen deinen heiligen Namen preisen,  
uns rühmen, weil wir dich loben dürfen.

(Ps 106 (105),47)

Samstag, 27. Januar 2024 
16:00 –	 Anbetung und Beichtgelegenheit,
17:00 Uhr	 Heilig Geist, Giengen

Sonntag, 28. Januar 2024 – 4. Sonntag im Jahreskreis 
L1: Dtn 18,15-20    L2: 1 Kor 7,32-35    Ev: Mk 1,21-28 
09:00 Uhr	Eucharistiefeier, St. Vitus, Burgberg
10:30 Uhr	 Eucharistiefeier, Heilig Geist, Giengen
10:30 Uhr	 Wort-Gottes-Feier, Mariä Himmelfahrt, Sontheim
18:30 Uhr	 Gottesdienst zum Start der Firmvorbereitung, 

Mariä Himmelfahrt, Sontheim
 
Montag, 29. Januar 2024 
10:30 –	 Sprechstunde mit Herrn Pfarrer Mathias Michaelis
11:30 Uhr	 im Pfarrbüro in Sontheim

Samstag, 3. Februar 2024 
16:00 –	 Anbetung und Beichtgelegenheit,
17:00 Uhr	 Heilig Geist, Giengen
18:00 Uhr	Familien-Stationen-Gottesdienst,  

Maria Königin, Hermaringen, vor der Kirche 

Sonntag, 4. Februar 2024 – 5. Sonntag im Jahreskreis 
L1: ljob 7,1-4.6-7   L2: 1 Kor 9,16-19.22-23   Ev: MK 1,29-39 
08:30 Uhr	Wort-Gottes-Feier, ev. Kirche, Hürben
09:00 Uhr	Eucharistiefeier mit Blasiussegen, Maria Königin, 

Hermaringen 
10:30 Uhr	 Wort-Gottes-Feier, Heilig Geist, Giengen
10:30 Uhr	 Eucharistiefeier, Mariä Himmelfahrt, Sontheim
 
Gottesdienst mit Kerzenweihe und Blasiussegen 
Herzliche Einladung zur Eucharistiefeier am Sonntag, 
04.02.2024 um 9:00 Uhr in unserer Kirche Maria Königin. Im 
Anschluss an den Gottesdienst sind Sie eingeladen, den 
„Blasiussegen“ zu empfangen. Auf seine Fürsprache wird 
um Schutz und Segen gegen Halskrankheiten gebeten. 
Während des Gottesdienstes werden traditionell die Kerzen 
für das kommende Jahr gesegnet. Sehr gern dürfen Sie 
auch Kerzen von zu Hause zum Segnen mitbringen. 
Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen und Mitfeiern!

Familiengottesdienst mit Stationen 
Herzliche Einladung zum Familiengottesdienst mit Stationen 
im Freien am Samstag, den 03.02.2024. Treffpunkt ist um 
18:00 Uhr vor der Kirche Maria Königin in Hermaringen. Wir 
wollen diesen besonderen Gottesdienst zum Fest „Licht-
mess“ als Stationenweg feiern.

Ökumenische GenerationPlus 
Herzliche Einladung zum Frühstückstreffen am 30.01.2024 
um 9:00 Uhr. Weitere Informationen finden Sie unter den Bei-
trägen der evangelischen Kirche.
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Gesprächskreis – Publik-Forum 
Das nächste Treffen des Gesprächskreises findet statt am 
Mittwoch, 31. Januar 2024 um 19:00 Uhr im Katholischen 
Dekanatshaus Heidenheim.
Das Thema des Abends wird sein „Versöhnung – ohne Ver-
geben gelingt kein Miteinander.“ Versöhnung – ein wichtiges 
Geschehen im Hinblick auf unser Zusammenleben, aber 
auch ein großes Wort. Wie kann dieser tief gehende Hei-
lungsprozess gelingen, wenn Ungerechtigkeit, Verletzungen 
und Gewalt vorherrschen und unversöhnliche Parteien sich 
gegenüberstehen?
Auf den verschiedenen Ebenen wie der Gesellschaft, den 
Ländern, im engen menschlichen Miteinander und auch im 
Umgang mit mir selbst spielt der Prozess der Versöhnung ei-
ne wichtige Rolle.
Veranstalter ist die Katholische Erwachsenenbildung 
Heidenheim.
Wir bitten um Anmeldung bei der Katholischen Erwachse-
nenbildung Heidenheim.
Herzliche Einladung!  
Katholische Erwachsenenbildung Kreis Heidenheim e. V.
Dr. Andreas Matena, Tel. 07321 931552,  
Andreas.Matena@drs.de

Hel fe n h at ei n e n Na me n

C a r i t a s

E van gel i sc h e
Ch ri sc h on a- Ge mei n d e

Her mari n ge n

E van gel i sc h e
Ki rc h e n ge mei n d e

Her mari n ge n

Kat h ol i s c h e S e el s orgest el l e
Mari a Kö ni gi n
H e r mari n ge n

Evangelische
Chrischona-Gemeinde

Hermaringen

Kontakte und Infos: Chrischona-Gemeinde, Schillerstr. 33, 
Sontheim; Tel. 07325 921735; Fax 07325 921736;  
Internet: www.chrischona-sontheim.de

Donnerstag, 25. Januar 2024 
09:30 Uhr	Spatzennest im Gemeindezentrum Sontheim
10:00 Uhr	Bibelkreis
18:00 Uhr	Abenteuerland (ab 2. Klasse bis 12 Jahre) im 

Gemeindezentrum Sontheim

Freitag, 26. Januar 2024 
19:00 Uhr	Friedensgebet im Gemeindezentrum Sontheim

Samstag, 27. Januar 2024 
19:00 Uhr	Jugendkreis im „Lighthouse“, Hauffstraße 1 in 

Sontheim

Sonntag, 28. Januar 2024 
10:15 Uhr	 Gottesdienst im Gemeindezentrum Sontheim

Montag, 29. Januar 2024 
16:30 Uhr	 Abenteuerland (ab 3 Jahre bis 1. Klasse) im  

Gemeindezentrum Sontheim

Mittwoch, 31. Januar 2024 
18:30 Uhr	 Teenkreis im „Lighthouse“

Donnerstag, 1. Februar 2024 
18:00 Uhr	Abenteuerland (ab 2. Klasse bis 12 Jahre) im  

Gemeindezentrum Sontheim

Wöchentlich gibt es eine neue Audio-Predigt auf unserer 
Homepage www.chrischona-sontheim.de unter Media.

Vereine

Hermaringer  
Dorfhexa 

gegründet 2004

Nachlese zur ordentlichen Hauptversammlung 
der Hermaringer Dorfhexa e. V.
Zur 20. Hauptversammlung erschienen 38 Mitglieder der 
Dorfhexa und der Dorfuhus.
In der Vorstandschaft ergab sich eine Änderung, Simone 
Braun legte das Amt der Schriftführerin nieder. Neu gewählt 
wurde einstimmig Chantal Rebl.
Wir danken Simone für ihre Arbeit und heißen Chantal in der 
Vorstandschaft herzlich willkommen.

Ankündigung:
Am 08.02.2024 findet um 15:33 Uhr der Rathaussturm der 
Hexen statt, anschließend wird im Zelt am Ständle gefeiert.
Wir freuen uns bei Getränken und Häppchen auf zahlreiche 
Besucher!

gez. Vorstandschaft

Musikfreunde 
Hermaringen e. V.

gegründet 1921

Jubilarfeier der Musikfreunde Hermaringen
Die Musikfreunde Hermaringen starten mit ihrer Jubilarfeier 
ins neue Jahr. Eingeladen sind unsere Ehrengäste sowie alle 
Freunde und Gönner der Musikfreunde Hermaringen.

Am Sonntag, 28. Januar 2024 laden die Musikfreunde ihre 
Mitglieder zu einem gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und 
Kuchen ein. Die Feier findet im evangelischen Gemeindezen-
trum statt und startet um 14:00 Uhr.

In diesem Rahmen werden zahlreiche aktive und passive 
Mitglieder geehrt. Herzlich eingeladen sind auch die Mitglie-
der, die 2023 einen runden Geburtstag feiern durften. Die 
Musikfreunde umrahmen mit Musik, lassen aber auch genü-
gend Raum für nette Gespräche.

Wann:	 Sonntag, 28.01.2024, 14:00 Uhr 
Wo:	 Evang. Gemeindehaus Hermaringen 
Wer:	 Ehrengäste und alle Freunde und Gönner 

Landfrauen  
Hermaringen 

gegründet 1995

Einladung zur Hauptversammlung der 
LandFrauen
Zur 29. Jahreshauptversammlung am 29.01.2024 laden wir 
alle Mitglieder und Interessierte um 19:30 Uhr in die Mensa 
der Rudolf-Magenau-Schule herzlich ein.

Tagesordnung:

1. Begrüßung/Bericht
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2. �Berichte: 
a)Tätigkeiten 2023 
b) Finanzen 2023 
c) Kassenprüfung

3. Entlastungen

4. Ehrungen

5. Anfragen und Anträge

Anfragen und Anträge können in schriftlicher Form bis 
26.01.2024 an Heike Frieß (Öffentlichkeitsarbeit),  
Klausenweg 7, 89568 Hermaringen gerichtet werden.

Mitgliedsbeiträge
Wir weisen unsere Mitglieder darauf hin, dass wir in der Ka-
lenderwoche 6 (ab 05.02.2024) die Mitgliedsbeiträge abbu-
chen. Sollte sich die Bankverbindung geändert haben, bitten 
wir um Benachrichtigung an Ramona Wirth, Tel. 958812, da 
sonst die Rückbelastungsgebühr verrechnet werden muss.

Sozialverband VdK  
Ortsverband Hermaringen e. V.

gegründet 1947

Frauenstammtisch
Wie gewohnt findet unser Frauenstammtisch am Freitag,  
26. Januar 2023 um 18:30 Uhr in der Petri-Stube statt. Be-
suchen Sie doch einfach einmal unseren Frauenstammtisch. 
Es sind alle weibliche Mitglieder, Freunde und Gäste jeder-
zeit willkommen.

Kaffeenachmittag
Unser nächster Kaffeenachmittag findet am Dienstag,  
6. Februar 2024 um 14:00 Uhr in der Petri-Stube statt. Wir 
hoffen auf einen schönen Nachmittag und freuen uns auf 
zahlreichen Besuch, bei dem auch Freunde und Interessen-
ten gerne dabei sein können.

Der Vorstand

Sport

Sport-Club  
Hermaringen e. V.

gegründet 1929

SCH beim Ehrenamtstag von Ratiopharm Ulm
Bei vollen Rängen und toller Stimmung wurde das Ehrenamt 
gewürdigt. Im Rahmen der von ratiopharm Ulm ins Leben 
gerufenen Aktion wurden unzählige Ehrenamtliche aus der 
Region zum EuroCup-Heimspiel gegen „U-BT Cluj-Napoca“ 
eingeladen.

30 SCH‘ler aus allen Abteilungen erlebten ein spannendes 
und packendes Spiel der Ulmer, welches leider trotz zwi-
schendurch deutlicher Führung  in der Schlussphase verlo-
ren ging.

Wir bedanken uns bei Donau 3 FM & ratiopharm Ulm für die-
sen tollen Abend.
Auch Anika Mayer, welche dies alles organisiert hat, gebührt 
ein großer Dank!

Gymnastik/Turnen

Kinderfasching
Die Abteilung Gymnastik und die Abteilung Fußball-Jugend 
veranstalten am Samstag, den 10. Februar 2024 ab 13:33 Uhr 
wieder den diesjährigen Kinderfasching in der Güssenhalle. 
Es werden Musik, eine Spielstraße mit kleinem Geschenk 
und der traditionelle Hammeltanz angeboten. Außerdem be-
suchen uns die Panscherkinderhexen an diesem Nachmittag.

Wir freuen uns auf viele Kinder.

Eure Abteilung Gymnastik

Tischtennis

Erfolgreicher Rückrundenstart
Herren Bezirksklasse: SCH I – TT Steinheim-Zang II 9:6

Im ersten Match der Rückrunde gab es ein Kräftemessen 
der Tabellennachbarn. Um nicht in die Abstiegszone zu ge-
raten, war es hier für beide Teams wichtig zu punkten. Die 
Hermaringer konnten auch in dieser Begegnung ihre Stärke 
in den Doppelwettbewerben unter Beweis stellen und führ-
ten durch Haag/Haag und Wiesenfarth/Hackl mit 2:1. In den 
anschließenden Einzeln war das Spiel im ersten Durchgang 
sehr ausgeglichen. B. Haag, H. Hatzak und A. Hackl konnten 
sich in die Siegerliste der Gastgeber eintragen. Nach dem 
Wechsel aber spielte der SCH t.w. einen ganz großen Ball.  
H. Knödler erhöhte mit einem sicheren 3:1 Satzsieg auf 6:4. 
Aber auch die Älbler zeigten Moral und glichen zwischen-
zeitlich durch zwei Siege aus. Jedoch fanden B. Wiesenfarth 
sowie das bärenstarke hintere Paarkreuz, durch H. Hatzak 
und A. Hackl, die passende Antwort, bewiesen Nervenstärke 
samt spielerischer Klasse und konnten ihre Vergleiche für 
sich entscheiden. Damit war der knappe aber hochverdiente 
Heimsieg für die Rot/Weißen sichergestellt. Glückwunsch!

Anbei das nächste Spiel:
Herren Bezirksklasse: TTC Burgberg I – SCH I  
(Sa., 27.01.2024 um 20:00 Uhr)

gez. Jörg Mailänder
Pressewart SC Hermaringen Abt. Tischtennis

Sportkegeln

Vom Pech verfolgt
Auch dieses Wochenende war es wieder durchwachsen bei 
den Hermaringer Sportkeglern.
Für die gemischte Mannschaft ging es nach Gammelshau-
sen. Doch die Gastgeber kennen ihre Bahnen gut und nut-
zen das für sich. Unsere Gemischte war chancenlos.

Die Frauen empfingen gleichzeitig die Frauen aus Essingen. 
Auch wenn das Ergebnis deutlich aussieht, waren einzelne 
Partien sehr spannend. Mit einem Quäntchen mehr Glück für 
die Rot-Weißen hätte das Spiel Unentschieden ausgehen 
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können, doch leider fehlten in drei Duellen immer nur wenige 
Kegel. Somit konnten nur Larissa und Judith in Kombination 
einen Ehrenpunkt ergattern.

In der Jugend spielten die Mädels gegen die Jungs. Da 
konnte ja quasi nur ein Sieg für Hermaringen drin sein. Trotz, 
dass die Jungs sehr gute Ergebnisse spielten, waren die Mä-
dels stärker. Simon spielte erneut Bestleistung, aber musste 
sich gegen die Stärkste geschlagen geben. Tim und Maximi-
lian konnten ihre Punkte mit 432 und 450 Holz holen. Elisa-
beth spielte 410 und Franziska durfte 30 Wurf spielen. Alles 
in allem war es trotzdem ein schöner Nachmittag.

Am Sonntag fand der Neujahrsempfang in der Güssenhalle 
statt. Hier wurden einige Sportkegler für ihre sportlichen 
Leistungen geehrt. An dieser Stelle ein Dank an die Gemein-
de für die Wertschätzung.

Kommendes Wochenende spielt die u18 wieder, genau wie 
die u10 am Sonntag.

Alle Ergebnisse wieder unter https://sc-hermaringen.de/ke-
geln/spielbetrieb-1/

Pressewartin
Janine Mack

Ski- und Sportverein  
Hermaringen e. V.

gegründet 1972

Hauptverein SSV

Anstehende Hauptversammlung am 23.02.2024
Die Hauptversammlung 2024 steht in gut einem Monat an.
Da es auch in diesem Jahr wieder viele Änderungen, Berich-
te aus den Abteilungen und Rückblicke gibt, möchten wir 
Euch nochmal darauf aufmerksam machen, dass die Haupt-
versammlung in diesem Jahr schon Ende Februar, am 
23.02.2024 um 18:00 Uhr im SSV-Vereinsheim stattfindet.
Für Verpflegung sorgt wieder die Abteilung Volleyball.

Ich möchte Euch jetzt schon bitten, sich den Termin im Ka-
lender freizuhalten. Anträge an die Hauptversammlung kön-
nen nun bis zum 18.02.2024 schriftlich per Mail bei mir, Aa-
ron Czichon unter Angaben von Gründen, eingereicht 
werden. Die Kontaktinformationen findet Ihr auf unserer In-
ternetseite (https://ssv-hermaringen.de).

1. Vorsitzender,
Aaron Czichon

* Leichtathletik  * Turnen  * Gymnastik

Einladung zur LTG-Abteilungsversammlung
Am Freitag, 09.02.2024, findet um 19:30 Uhr die LTG-Abtei-
lungsversammlung im Vereinsheim des SSV Hermaringen 
statt.

Die Tagesordnung:

1. Protokoll 2023

2. Berichte der Abteilungsleitung

3. Berichte der Trainer

4. Entlastungen

5. Wahlen

6. Anträge

7. Verschiedenes

Anträge können bis zum 02.02.2024 unter  
ltg@ssv-hermaringen.de eingereicht werden.

Über zahlreiche Teilnahme freuen wir uns sehr.

Gabriela Eichkorn
Abteilungsleiterin

Volleyball

SSV gewinnt die ersten beiden Spiele der Saison
Am 21.01.2024 hatten wir unseren 3. Spieltag der laufenden 
Saison in der Wölkhalle in Geislingen. Im ersten Spiel muss-
te man eine deutliche Niederlage gegen den souveränen Ta-
bellenführer aus Eybach hinnehmen.
Das zweite Spiel gegen Giengen 3 sollte ein besonderes 
Spiel für die Spieler/innen des SSV Hermaringen werden. 
Der erste Satz wurde anfänglich leicht verschlafen, weshalb 
dieser abgegeben wurde. Dies änderte sich aber mit fortlau-
fendem Spielverlauf. Den zweiten Satz konnte man für sich 
entscheiden und musste somit in den entscheidenden drit-
ten Satz. Dieser konnte mit einer konzentrierten Leistung 
ebenfalls erfolgreich verwandelt werden. Die Freude über 
diesen ersten Sieg der Saison war sehr groß und wurde 
dementsprechend kundgetan.

Das dritte Spiel nach einer kleinen Mittagspause ging gegen 
die TG Reichenbach. Hier wurde über die komplette Distanz 
kein Zugriff zum Spiel gefunden. Der Gegner war zu stark 
und somit stand die zweite Niederlage des Tages fest. Die 
Stimmung war durch diesen Rückschlag etwas geknickt. 
Das letzte Spiel gegen TG Donzdorf stand also unter keinem 
guten Stern. Dies merkte man deutlich im ersten Satz, wel-
cher sehr schnell abgegeben wurde. In der Satzpause 
wurden aber die richtigen Worte gefunden, um das Ruder 
nochmals rumzureißen. Trotz zwischenzeitlich 7 Punkten 
Rückstand, konnte mit guter Moral und Kampfgeist aufge-
holt und der Satzgewinn eingefahren werden. Der dritte Satz 
musste wieder die Entscheidung bringen. Hier merkte man 
von Anfang an, dass die Mannschaft keinen Zweifel daran 
aufkommen lassen wollte, dass man diesen Satz erfolgreich 
beenden möchte. Die Mannschaft spielte konzentriert und 
engagiert weiter und konnte den dritten Satz und somit das 
zweite Spiel des Tages und der Saison gewinnen.

Dieser Spieltag hat gezeigt, dass sich die harte Arbeit im 
Training auszahlt. Man ist nicht mehr nur nah dran am Ge-
winnen eines Spiels, sondern kann dieses auch für sich ent-
scheiden. Trotzdem hat man auch gesehen, dass es wichtig 
ist am Ball zu bleiben, um den Abstand zu den eingespielten 
Teams der Liga zu verkleinern. Der letzte Spieltag der Saison 
findet am 10. März 2024 in Kuchen statt.

Es haben für den SSV Hermaringen gespielt: Kriegel, Ren-
ner, Merk, Motzer, Baier, Czichon, Gräß, Mack, Dauner, 
Fetzer, Ehrlinger, Burkhardt

Bericht: Daniel Burkhardt
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Aktuelles

Teile des Fachbereichs Soziale Sicherung und Inte
gration ziehen innerhalb des Landratsamtes um 
Nachdem bereits Anfang Dezember der Geschäftsbereich 
„Eingliederungshilfe, Grundsicherung, Kompetenzzentrum 
Pflege und Senioren“ des Fachbereichs Soziale Sicherung 
und Integration in die Schloss Arkaden in Heidenheim gezo-
gen ist, ziehen nun die verbliebenen Facheinheiten innerhalb 
des Landratsamtes um. Dazu gehören unter anderem die 
Asylbewerberleistungsbehörde, die Schuldnerberatung, die 
Behindertenbeauftragte und die Integrationsbeauftragte. 
Diese sind zukünftig im Haus A des Landratsamtes Heiden
heim (Felsenstraße 36) im Erdgeschoss zu finden.

Während des Umzuges sind die Bereiche ab Dienstag,  
23. Januar 2024, 13:00 Uhr, nicht mehr zu erreichen und am 
Mittwoch, 24. Januar 2024, komplett für den Publikumsver-
kehr geschlossen. Ab Donnerstag, 25. Januar 2024, sind die 
Bereiche dann am neuen Ort wieder zu den üblichen Öff-
nungszeiten des Landratsamtes (www.landkreis-heiden-
heim.de/oeffnungszeiten) geöffnet. 

Die Erreichbarkeit ist auch zukünftig über das Verwaltungs-
sekretariat unter Tel. 07321 321-2299 oder per E-Mail an 
soziales@landkreis-heidenheim.de gegeben. 

Halbjahresinfo der Gleichstellungsbeauftrag-
ten liegt aus
Der neue Infobrief der Gleichstellungsbeauftragten des 
Landkreises Heidenheim für das erste Halbjahr 2024 liegt 

nun aus. Das Informationsblatt, in dem zahlreiche Angebote 
für interessierte Frauen und Männer sowie verschiedenste 
Aktionen im Landkreis Heidenheim aufgeführt sind, bietet ei-
nen Überblick über aktuelle Termine, unter anderem von 
Arbeitskreisen, Beratungsangeboten, Vorträgen und Kursen. 
Zudem werden die unterschiedlichen Aktionen am und rund 
um den Internationalen Frauentag am 8. März 2024 im Land-
kreis Heidenheim aufgeführt.

Das Informationsblatt liegt in den Rathäusern, den Bildungs-
einrichtungen und den Familienzentren des Landkreises aus 
und ist auf der Homepage der Gleichstellungsbeauftragten 
Susanne Dandl unter www.landkreis-heidenheim.de zum 
Download hinterlegt. Außerdem ist es im Büro der Gleich-
stellungsbeauftragten in der Bergstraße 36 erhältlich oder 
kann unter Tel. 07321 321-2559 angefordert werden.

Neues in 2024 von der Kontaktstelle Frau und 
Beruf Heidenheim 
Die Kontaktstelle Frau und Beruf Heidenheim startet in das 
Jahr mit interessanten Angeboten. Aufgrund der hohen 
Nachfrage werden weitere Beratungstage angeboten. Mon-
tag bis Mittwochvormittag und einen zusätzlichen Mittwoch-
nachmittag einmal im Monat hat die Kontaktstelle für Bera-
tungstermine in Heidenheim geöffnet. In Giengen wird 
14-tägig donnerstags und in Niederstotzingen einmal im Mo-
nat beraten. Termine können sowohl telefonisch unter 07321 
321-2558 oder online über www.frau-beruf.info vereinbart 
werden.

Auch 2024 unterstützt das Mentorinnen-Programm für Mig-
rantinnen Frauen mit Migrationshintergrund. Dieses Pro-
gramm bietet Frauen mit Migrationshintergrund durch die 
intensive Betreuung eine ganz besondere Chance in 
Deutschland beruflich Fuß zu fassen. In diesem Jahr haben 

Das „Güssenblättle“ für jeden Haushalt!
Heute erhalten Sie eine Ausgabe des Nachrichtenblattes, auch wenn Sie kein Abonnent sind. 

Mit dieser kostenlosen Aktion möchten wir Ihnen zeigen, welch großen Informationsgehalt das  
„Güssenblättle der Gemeinde Hermaringen“ Woche für Woche für seine Leserinnen und Leser bereithält.  
Erfahren Sie das Neueste aus dem Rathaus, Kirche, Kindergarten/Schule, Veranstaltungen, Vereinen und den  
örtlichen Firmen. Und das mit vielen Fotos.

Wenn Sie das Hermaringer Nachrichtenblatt zum jährlichen Bezugspreis von 30,– € abonnieren möchten,  
erreichen Sie uns unter Telefon 07327 96010.  

Einfacher gehts mit dem Aboservice im Internet unter: www.bairle.de/amtsblatt-hermaringen   

Dort gibt es auch noch mehr Informationen – oder verwenden Sie untenstehenden Bestellschein zum Ausschneiden  
und senden Sie uns diesen ausgefüllt per Post oder E-Mail zu.

BAIRLE Druck & Medien GmbH
Gutenbergstraße 3, 89561 Dischingen 
E-Mail: guessenblaettle@bairle.de Bestellschein ausschneiden und zusenden! ✂
Bestellschein                                                
Hiermit bestelle ich das Nachrichtenblatt der Gemeinde Hermaringen	 Papierversion inkl. Zustellung	 Papierversion im Postversand	 per E-Mail 
	 im Ortsgebiet 30,– €   	 zzgl. 74,40 € Porto	 30,–  €

ab:	 Name:

Straße:                                                              Wohnort:

IBAN:                                         				    BIC:

          Mit der Zahlung des Bezugsentgeltes für das Güssenblättle per SEPA-Basis-Lastschrift von oben genanntem Konto bin ich einverstanden. (Erforderlich)

Datum                                                               Unterschrift

Das Entgelt für das Nachrichtenblatt der Gemeinde Hermaringen wird am 01.04. jeden Jahres bargeldlos per SEPA-Basis-Lastschrift eingezogen.
Die Kündigung ist halbjährlich jeweils zum 30.06. bzw. zum 31.12. möglich.
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Anzeigenteil

Impressum: Herausgeber: Gemeindeverwaltung, Karlstraße 12, Hermaringen,  
Tel.: 07322 95470, E-Mail: mitteilungsblatt@hermaringen.de
Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeister J. Mailänder o. V. i. A.
Verantwortlich für den Anzeigenteil und Geschäftliches: BAIRLE Druck & Medien 
GmbH, Dischingen. Zuschriften für Chiffreanzeigen richten Sie bitte an die 
BAIRLE Druck & Medien GmbH (Adresse s. u.)
Berichte unter der Rubrik „Parteien“, „Vereine“, „Sport“, „Kirchen“ oder vom 
Verfasser unterzeichntete Artikel, stellen die jeweilige Meinung der politischen 
Organisation, der Vereine, der Pfarrämter oder Verfasser dar. Für Druckfehler und 
Irrtümer keine Gewähr.  
Gestaltung: BAIRLE Druck & Medien GmbH, Gutenbergstraße 3, 89561 Dischingen,  
Tel.: 07327 9601-0, E-Mail: guessenblaettle@bairle.de.  
Erscheinungsort Hermaringen. Erscheint wöchentlich. Auflage 650 Stück.
Bezugsgebühren jährlich 30,00 Euro einschließlich Trägerlohn.
Veröffentlichungen aller Art und Anzeigen müssen bis spätestens Dienstag,  
12:00 Uhr bei uns eingegangen sein. Berichte und Anzeigen, die später eingehen,  
können sonst nur in der darauffolgenden Woche erscheinen. Feiertagsänderungen 
werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Sie brauchen Hilfe? 
• Haushaltshilfe (stundenweise) 
• Alltagsbegleitung (stundenweise) 
• 24h Betreuung (in häuslicher 

Gemeinschaft) 
• Betreuungsassistenz für Menschen  

mit Behinderung (m/w/d) 

Teamleitung Hermaringen 
Janett Braun 
Tel.: 0178 9198651 
Janett.Braun@sozialagentur-konkret.de 

Sozialagentur Konkret GmbH 
Zentrale 
Hörvelsinger Weg 27 
89081 Ulm 
Tel.: 0731 · 140 50 959 
Fax: 0731 · 140 50 958 
www.sozialagentur-konkret.de 

(Wir suchen nette Alltagsbegleiter/Innen in TZ/Minijob) 

Radikale  Radikale  
PreisreduzierungPreisreduzierung

% Damen %
Schlafanzug 
Schiesser/Hajo      ab € 35,-
Shirt
                               ab € 15,-
                            ab € 25,-
                            ab € 39,-
Unterhemd
Mey/Conta             ab €  7,90
Slip
Mey/Conta             ab € 6,50

% Heimtextilien %
Bettwäsche
Bieber/Satin 
   135/200               ab € 39,-
   155/220               ab € 59,-
Daunenbett
eigene Abfüllung 
    135/200              ab € 199,-
Halbdaunen Kissen
eigene Abfüllung 
    80/80                  ab € 55,-
Vossen Frottierserie
Handtuch               ab €    8,90
Duschtuch             ab € 17,90

% Herren %
Schlafanzug 
Schiesser/Hajo     ab € 35,-
Shirt
                               ab € 19,-
                            ab € 29,-
                            ab € 39,-
Unterhemd
weiß, Schiesser        
                2 Stück nur €  22,-
Slip
Schiesser/Conta
                           ab €  7,90

Niederstotzingen
Langenau

Komplettes  
Warenlager 

10 % Schlussverkaufs-
Rabatt

Matratzen- 
Aktionspreise

Metzeler  
10 % Sonderrabatt

Schlaraffia Einzelteile 
bis 50 % Sonderrabatt

%% %%

Unser bewährtes grafomotorisches  
Training ist wieder da!

Infoveranstaltung für alle interessierten 
Vorschul- und Grundschuleltern
am Do., 25.01.2024 um 19:00 Uhr  
in der Apotheke Hermaringen.

Weitere Informationen unter www.ergohandheidenheim.com
Wir freuen uns!

Den Stift im Griff mit „Nimm 10“
sieben statt wie bisher fünf Frauen mit Migrationshintergrund 
die Gelegenheit, sich auf ihrem persönlichen beruflichen 
Weg begleiten zu lassen. Nähere Auskunft gibt die Projekt-
verantwortliche Karin Niederführ unter Tel. 07321 321-2558 
oder per E-Mail an k.niederfuehr@landkreis-heidenheim.de. 

Im Februar beginnt das Veranstaltungsjahr der Kontaktstelle 
Frau und Beruf Heidenheim. Am 1. Februar 2024 von 10:00 
bis 12:00 Uhr findet ein offener Beratungstag in der Gien
gener Stadtbibliothek statt. Susanne Walter, Beraterin der 
Kontaktstelle Frau und Beruf, gibt Informationen zu Bewer-
bungsunterlagen, zum Wiedereinstieg oder zur Umorientie
rung. In der Bibliothek können auch gleich die passenden 
Fachbücher ausgeliehen werden. Zudem werden kostenlos 
Tablets und PCs zur Verfügung gestellt. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. Fragen vorab können unter Tel. 07321 321-
2558 gestellt werden. 

Am 22. Februar 2024 ist Susanne Walter von 10:00 bis 12:00 
Uhr mit dem Gesprächscafé im Treffpunkt Kloster und 
spricht über berufliche Themen. Kinder können zur Veran-
staltung mitgebracht werden und in den Räumen des Fami-
lienzentrums spielen. „In diesem Gesprächscafé verbinden 
sich zwei wichtige Themen miteinander: Die Frauen erhalten 
wichtigen Input und können sich untereinander vernetzen. 
Nach unserer Erfahrung ist ein gutes, stabiles Netzwerk sehr 
wichtig“, so Walter. Am 29. Februar 2024 bietet die Kontakt
stelle für interessierte Frauen im Treffpunkt Kloster außer-
dem eine individuelle Beratung. Termine können beim Ge-
sprächscafé am 22. Februar 2024 oder telefonisch unter 
07321 321-2558 ausgemacht werden.

Im März steht das Thema „Frau und Finanzen“ im Fokus. Die 
Termine zu den Veranstaltungen sowie Anmeldeinformatio-
nen sind unter www.frau-beruf.info/veranstaltungen/ zu fin-
den. 
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SATZUNG DES ZWECKVERBANDES ZUR  
GASVERSORGUNG DES BRENZTALS

Die Verbandsversammlung hat aufgrund der Vorschriften 
der §§ 5, 6 und 21 des Gesetzes über kommunale Zusam-
menarbeit (GKZ) in der Fassung vom 16.09.1974 (GBl. Seite 
408, ber. 1975 S. 460, ber. 1976, zuletzt geändert durch Arti-
kel 6 des Gesetzes vom 04. April 2023 (GBl. S.137,142) fol-
gende Verbandssatzung beschlossen.

I. Allgemeines

§ 1 Name, Verbandsmitglieder und Sitz des Verbandes
(1) �Der am 19.04.1941 gegründete Zweckverband zur Gas

versorgung des Brenztals ist ein Zweckverband im Sinne 
des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ). 
Er führt den Namen
Zweckverband zur Gasversorgung des Brenztals.

(2) �Dem Zweckverband, im Folgenden Verband genannt, ge-
hören folgende Verbandsmitglieder an:

	 a) Stadtwerke Giengen GmbH,
	 b) Technische Werke Herbrechtingen GmbH,
	 c) Gemeinde Hermaringen,
	 d) Gemeindewerke Hermaringen GmbH
(3) �Der Verband hat seinen Sitz in Giengen (Brenz), Landkreis 

Heidenheim.

§ 2 Aufgaben des Zweckverbandes
(1) Aufgabe des Verbandes ist es,
	 • �Energie (insbesondere in Form von Wärme, Strom und 

Gas) zu erzeugen und zu beziehen in seinen Anlagen zu 
speichern,

	 • �diese zu betreiben, zu warten, instandzuhalten und zu 
unterhalten und

	 • �damit die Verbandsmitglieder zu beliefern.
	 Darüber hinaus ist Aufgabe des Verbandes,
	 • �die Erbringung von kommunalen oder kommunalnahen 

Dienstleistungen, insbesondere solche, welche mittel-
bar oder unmittelbar mit der Erzeugung, Beschaffung 
und Verteilung von Energie stehen sowie

	 • �Planung, Bau und Errichtung der für die Energieversor-
gung erforderlichen Anlagen, Netze und Infrastrukturen

	 • �nebst deren Verwaltung und Dokumentation einschließ-
lich

	 • �Durchführung hierzu erforderlicher Ausschreibung und
(2) �Erbringung von Leistungen, die mit den vorgenannten 

Aufgaben im Zusammenhang stehen. Der Verband ist zu 
allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Er-
reichung des Aufgabengegenstands nach (1) unmittelbar 
oder mittelbar geeignet, förderlich oder nützlich erschei-
nen. Der Verband kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben 
anderer Unternehmen bedienen, andere Gesellschaften 
gründen, Beteiligungen erwerben und seine Aufgaben 
teilweise oder ganz durch andere Gesellschaften verfol-
gen. Der Verband kann auch Hilfs- und Nebenbetriebe 
erwerben, errichten oder pachten sowie Interessensge-
meinschaften eingehen. Der Verband kann auch Leistun-
gen im eigenen Namen oder für Dritte erbringen.

(3) Der Verband erstrebt keinen Gewinn.

§ 3 Anlagen
(1) �Die Anlagen, Netze und Infrastrukturen stehen im Eigen-

tum des Verbandes.
(2) �Die örtlichen Verteilnetze stehen im Eigentum und in der 

Unterhaltung der Verbandsmitglieder.

§ 4 Stammkapital
(1) �Der Zweckverband ist mit einem Stammkapital ausge-

stattet.
(2) �Das Stammkapital beträgt € 100.000. Am Stammkapital 

sind wie folgt beteiligt:
	 Stadtwerke Giengen GmbH 	   € 62.500,00
	 Technische Werke Herbrechtingen GmbH	  € 35.000,00
	 Gemeinde Hermaringen	   € 1,00
	 Gemeindewerke Hermaringen GmbH	   € 2.499,00
	 Gesamt	   € 100.000,00
(3) �Die Einzahlung des Stammkapitals ist über eine Kapital-

umlage erfolgt.
(4) �Die Beteiligung der Verbandsmitglieder am Stammkapital 

ist maßgebend für die Beteiligung am Verbandsvermö-
gen, Rückzahlung des Stammkapitals, bei einer Herab-
setzung des Stammkapitals und bei der Verteilung des 
Verbandsvermögens im Falle der Auflösung.

§ 5 Energielieferung
(1) �Die Energieverteilanlagen der Verbandsmitglieder blei-

ben in ihrem Eigentum. Vor wesentlichen Änderungen, 
die auf die Energieabnahme einen Einfluss haben kön-
nen, müssen sich die Verbandsmitglieder mit dem 
Zweckverband abstimmen.

(2) �Die Energie wird an die Verbandsmitglieder zu den Be-
schaffungs- oder Gestehungskonditionen des Verban-
des abgegeben. Unter Beschaffungskonditionen in die-

sem Sinne ist der Aufwand zu verstehen, den der 
Zweckverband tatsächlich für die Beschaffung der Ener-
gie zu leisten hat. Dies beinhaltet den Einkaufspreis nebst 
Beschaffungskosten wie Logistik-, Betriebs- und Verwal-
tungskosten. Abweichungen hiervon müssen von der 
Verbandsversammlung mit einer Mehrheit von 2/3 der 
abgegebenen Stimmen beschlossen werden.

II. Verfassung, Vertretung und Verwaltung des Verbandes

§ 6 Organe und Verfassung
(1) Organe des Verbandes sind:
	 a) die Verbandsversammlung und
	 b) der Verbandsvorsitzende.
(2) �Auf die Verfassung und Verwaltung des Verbandes finden 

die für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften entspre-
chende Anwendung, soweit in dieser Satzung nichts an-
deres bestimmt ist. An die Stelle der Betriebssatzung tritt 
die Verbandssatzung, an die Stelle der Betriebsleitung 
tritt der Verbandsvorsitzende und die Verbandsleitung 
und an die Stelle des Bürgermeisters tritt der Verbands-
vorsitzende.

§ 7 Zusammensetzung der Verbandsversammlung/ 
Stimmrecht

(1) �Die Verbandsversammlung besteht aus 3 Vertretern der 
Stadtwerke Giengen GmbH, 3 Vertretern der Techni-
schen Werke Herbrechtingen GmbH und 2 Vertretern der 
Gemeinde Hermaringen.

(2) �Ist das Verbandsmitglied eine Gemeinde, so gehört der 
Bürgermeister der Gemeinde der Verbandsversammlung 
von Amts wegen an. Der weitere Vertreter wird vom Ge-
meinderat für dessen Wahlzeit gewählt. Der Bürgermeis-
ter wird durch seine allgemeinen Vertreter vertreten. Für 
den anderen Vertreter ist ein Stellvertreter zu wählen. Die 
Vertreter bzw. Stellvertreter üben ihr Amt nach Ablauf ih-
rer Wahlzeit bis zum Amtsantritt des neuen Vertreters 
aus.

(3) �Ist das Verbandsmitglied eine juristische Person des Pri-
vatrechts, so werden deren Vertreter durch deren Ge-
schäftsführer in vertretungsberechtigter Zahl bis auf Wi-
derruf benannt. Die Geschäftsführer der Verbands- 
mitglieder können für diese Vertreter Stellvertreter be-
nennen. Die Bestellung zum Vertreter bzw. zum Stellver-
treter ist dem Verbandsvorsitzenden schriftlich anzuzei-
gen. Die Bestellung des Vertreters bzw. Stellvertreters 
endet mit Eingang des schriftlichen Widerrufs beim Ver-
bandsvorsitzenden. Der Widerruf kann nur erfolgen, 
wenn gleichzeitig ein neuer Vertreter bzw. ein neuer Stell-
vertreter bestellt wird. Die Geschäftsführer der Ver-
bandsmitglieder haben sicherzustellen, dass die Vertre-
ter bzw. Stellvertreter über die notwendigen fachlichen 
Kenntnisse verfügen.

(4) �Jedes Verbandsmitglied erhält eine Stimme. Je weitere  
€ 500,- an der Beteiligung am Stammkapital gewähren 
dem Verbandsmitglied eine weitere Stimme.

(5) �Die mehreren Stimmen eines Verbandsmitgliedes können 
nur einheitlich abgegeben werden. Bestehen bei den ein-
zelnen Vertretern unterschiedliche Auffassungen über 
die Art der einheitlichen Stimmabgabe, so gelten die 
Stimmen als nicht abgegeben.

§ 8 Durchführung der Verbandsversammlung  
und Beschlussfassung

(1) �Der Verbandsvorsitzende, im Verhinderungsfall sein Stell-
vertreter, leitet die Verbandsversammlung und beruft sie 
jeweils unter Mitteilung der Tagesordnung ein. Zwischen 
dem Zugang der Ladung und dem Sitzungstag muss eine 
Frist von mindestens sieben Tagen liegen. Die Ladungs-
frist kann in Eilfällen vom Vorsitzenden der Verbandsver-
sammlung bis auf drei Tage abgekürzt werden.

(2) �Die Verbandsversammlung ist mindestens einmal im Jahr 
zu einer Sitzung einzuberufen. Sie ist unverzüglich einzu-
berufen, wenn es ein Mitglied der Geschäftsleitung oder 
1/3 der satzungsgemäßen Stimmen unter Angabe der zur 
Verhandlung stehenden Angelegenheiten schriftlich ver-
langen.

(3) �Die Verbandsversammlung entscheidet grundsätzlich in 
ordnungemäß einberufenen Sitzungen. Sie ist beschluss
fähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen und mehr als 
2/3 der satzungsgemäßen Stimmen anwesend sind.

(4) �Beschlüsse werden mit einer Mehrheit von 2/3 der abge-
gebenen Stimmen gefasst, soweit nicht durch Gesetz 
oder diese Satzung etwas anderes bestimmt ist. Bei 
Stimmgleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Stimment-
haltung gelten als nicht abgegebene Stimmen.

(5) �Über die Sitzung der Verbandsversammlung ist eine 
Niederschrift aufzunehmen, die vom Vorsitzenden der 
Verbandsversammlung und dem Schriftführer zu unter-
zeichnen sowie den Verbandsmitgliedern in Kopie zu 
übersenden ist.

§ 9 Aufgaben der Verbandsversammlung
(1) �Die Verbandsversammlung beschließt über alle Angele-

genheiten des Verbandes, soweit diese nicht durch Ge-
setz oder Satzung dem Verbandsvorsitzenden oder der 
Geschäftsführung übertragen sind.

(2) �Die Verbandsversammlung kann jede Angelegenheit an 
sich ziehen oder an andere satzungsgemäßen Organe 
durch Beschluss abgeben und Entscheidungen, sofern 
sie noch nicht vollzogen sind, ändern oder aufheben.

(3) �Die Verbandsversammlung ist insbesondere originär zu-
ständig für folgende Angelegenheiten:

	 a) �die Feststellung des Jahresabschlusses und Feststel-
lung sowie wesentliche Änderung des Wirtschafts-

plans einschließlich Erfolgsplan, Liquiditätsplan mit 
Investitionsprogramm und Stellenübersicht.

	 b) �den Erlass einer Geschäftsordnung für die Geschäfts-
führung,

	 c) �die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seines Stell-
vertreters,

	 d) die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern,
	 e) �die Entlastung der Geschäftsführer und des Verbands-

vorsitzenden.

§ 10 Verbandsvorsitzender
(1) �Der Verbandsvorsitzende sowie sein Stellvertreter wer-

den von der Verbandsversammlung aus ihrer Mitte auf 5 
Jahre gewählt.

(2) �Der Verbandsvorsitzende oder sein Stellvertreter sind je-
weils berechtigt, ihr Amt unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat niederzulegen. Innerhalb dieser Frist ist von 
der Verbandsversammlung unter Beachtung von vorste-
hendem Abs. 1 ein Ersatzmann für die restliche Amtsdau-
er zu wählen.

(3) �Der Verbandsvorsitzende ist Vorsitzender der Verbands-
versammlung. Er vertritt den Verband soweit nicht nach 
den Regeln dieser Satzung die Geschäftsführung zustän-
dig ist.

(4) �Der Verbandsvorsitzende kann der Geschäftsführung 
Weisung erteilen, um die Erfüllung der Aufgaben des Ver-
bandes zu sichern. In Angelegenheiten, die keinen Auf-
schub dulden, kann der Verbandsvorsitzende an Stelle 
der Verbandsversammlung alleine entscheiden. Die 
Gründe für die Eilentscheidung und die Art der Erledi-
gung sind den Verbandsmitgliedern und der Geschäfts-
führung bis spätestens in der nächsten Sitzung der Ver-
bandsversammlung mitzuteilen.

(5) �Der Verbandsvorsitzende hat die Verbandsversammlung 
und die Geschäftsführung über alle wichtigen Angele-
genheiten des Verbandes zu unterrichten.

§ 11 Geschäftsführung
(1) �Die Verbandsleitung führt die Bezeichnung „Geschäfts-

führung“.
(2) �Die Geschäftsführung besteht aus zwei Geschäftsfüh-

rern, die von der Verbandsversammlung durch Beschluss 
bestellt werden. Die Dauer der Bestellung soll 5 Jahre 
nicht unterschreiten. Der Zweckverband, vertreten durch 
den Verbandsvorsitzenden, wird mit den Geschäftsfüh-
rern einen Geschäftsführer-Dienstvertrag abschließen. 
Die Wirksamkeit des Geschäftsführer-Dienstvertrages ist 
an die Dauer der Bestellung zu binden.

(3) �Die beiden Geschäftsführer sind gemeinschaftlich ver-
tretungsberechtigt.

(4) �Die Geschäftsführung leitet den Verband und führt die 
laufenden Geschäfte soweit im Gesetz und in der Ver-
bandssatzung nichts anderes bestimmt ist. Sie ist insbe-
sondere für Folgendes zuständig:

	 a) �Vollzug der Beschlüsse der Verbandsversammlung 
sowie der Entscheidungen des Verbandsvorsitzenden,

	 b) �Aufstellung des Wirtschaftsplans,
	 c) �Bewirtschaftung der im Wirtschaftsplan veranschlag-

ten Erträge und Aufwendungen,
	 d) �Ausführung von Vorhaben des Wirtschaftssplans,
	 e) �Aufnahme von Krediten nach dem Wirtschaftsplan, 

wenn der Betrag € 1.000.000,- nicht übersteigt sowie 
von Kassenkrediten,

	 f) �Verzicht auf fällige Ansprüche des Verbandes oder Nie-
derschlagung von solchen, wenn der Betrag oder Wert 
€ 10.000,- nicht übersteigt,

	 g) �Abschluss von Vergleichen, wenn der Betrag oder 
Wert € 20.000,- nicht übersteigt,

	 h) �Beschaffung und Verkauf von Energie.
(5) �Die Geschäftsführung vertritt den Verband im Rahmen 

ihrer Aufgaben unter der Bezeichnung:
„Zweckverband zur Gasversorgung des Brenztals,

Geschäftsführung“
	� und zwar die Geschäftsführer ohne Zusatz, die anderen 

beauftragten Bediensteten mit „i. A.“.
(6) �Im Falle der Verhinderung (z. B. Krankheit, urlaubsbe-

dingte Abwesenheit) eines Geschäftsführers wird der 
Verband durch den anderen Geschäftsführer allein ver-
treten.

(7) �Die Geschäftsführung hat den Verbandsvorsitzenden 
über alle Angelegenheiten des Verbandes regelmäßig zu 
unterrichten.

(8) �Die Geschäftsführung nimmt beratend an den Sitzungen 
der Verbandsversammlung teil.

(9) �Der Verbandsvorsitzende ist Leiter der Geschäftsführung 
und vertritt den Zweckverband zur Gasversorgung des 
Brenztals.

§ 12 Personalangelegenheiten
(1) �Neben dem Verbandsvorsitzenden und den Geschäfts-

führern wird von der Verbandsversammlung ein Schrift-
führer gewählt. Er ist ehrenamtlich oder nebenamtlich 
tätig. Der Schriftführer führt die Niederschriften über die 
Sitzungen der Verbandsversammlung.

(2) �Der Verband beschäftigt außer den Geschäftsführern 
kein eigenes Personal. Die notwendigen Verbandsaufga-
ben werden nach Vorgabebeschluss durch die Verbands-
versammlung durch ein Mitglied im Wege der Betriebs-
führung erledigt.

§ 13 Aufwandsentschädigungen, Tagegelder,  
Reisekosten

„Aufwandsentschädigungen, Tagegelder, Reisekosten wer-
den in der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtli-
che Tätigkeit“ geregelt.

III. Wirtschaftsführung und Aufwandszweck

§ 14 Wirtschaftsführung und Rechnungswesen
(1) �Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen 

des Verbandes gelten die entsprechenden Bestimmun-
gen des Eigenbetriebsrechts sinngemäß.

(2) �Für jedes Wirtschaftsjahr ist spätestens einen Monat vor 
dessen Beginn durch die Geschäftsführung ein Wirt-
schaftsplan aufzustellen und der Verbandsversammlung 
zur Feststellung vorzulegen. Er besteht aus einem Er-
folgsplan, Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und 
Stellenübersicht..

(3) �Geschäftsjahr des Verbandes ist das Kalenderjahr.

§ 15 Betriebskostenumlage
(1) �Der dem Verband verbleibende Jahresfehlbetrag, der sich 

nach Abzug der jährlichen Erlöse aus den Aufwendungen 
ergibt, wird auf die Verbandsmitglieder als jährliche Be-
triebskostenumlage umgelegt. Die Betriebskostenumlage 
wird zu 50 % nach der Beteiligung am Stammkapital und 
zu 50 % nach dem Verhältnis des den Verbandsmitglie-
dern im abgelaufenen Geschäftsjahr abgerechneten Men-
genbezugs in kWh auf die jeweiligen Verbandsmitglieder 
aufgeteilt.

(2) �Der Verband ist berechtigt, für die Abdeckung des von 
ihm erwarteten Aufwands bzw. Jahresfehlbetrages Vor-
auszahlungen von den Verbandsmitgliedern anzufordern. 
Sind diese Vorauszahlungen am Ende des Geschäftsjah-
res nicht verbraucht, so sind sie den Verbandsmitgliedern 
zurückzuerstatten oder auf fällige, von den Verbandsmit-
gliedern zu erbringenden Umlagen anzurechnen.

(3) �Die Betriebskostenumlagen werden im Rahmen des Wirt-
schaftsplans vorläufig und bei der Feststellung des Jah-
resabschlusses endgültig festgesetzt.

IV. Satzungsänderungen, Auflösung des Verbandes

§ 16 Satzungsänderungen
Beschlüsse über die Änderung der Verbandssatzung bedür-
fen einer Mehrheit von 2/3 der satzungsmäßigen abgegebe-
nen Stimmenzahl der Verbandsversammlung.

§ 17 Eintritt und Ausscheiden von Verbandsmitgliedern
(1) �Für das Ausscheiden und den Eintritt eines Verbandsmit-

gliedes gelten die Regelungen über Satzungsänderun-
gen. Der Beschluss über das Ausscheiden setzt voraus, 
dass das Verbandsmitglied entweder schriftlich zustimmt 
oder das Ausscheiden schriftlich beantragt hat. Das be-
troffene Verbandsmitglied ist stimmberechtigt.

(2) �Das Ausscheiden ist nur auf den Schluss eines Wirt-
schaftsjahres zulässig. Das ausscheidende Verbands-
mitglied haftet für die bis zu seinem Ausscheiden ent-
standenen Verbindlichkeiten des Verbandes.

(3) �Das ausscheidende Verbandsmitglied hat keinen Rechts-
anspruch auf eine Beteiligung am Verbandsvermögen; 
die Verbandsversammlung kann jedoch beschließen, 
dem ausscheidenden Verbandsmitglied eine Entschädi-
gung zu gewähren. Der Anspruch auf die Rückzahlung 
seiner Beteiligung am Stammkapital bleibt unberührt.

(4) �Der Beitritt eines neuen Verbandsmitglieds ist als Sat-
zungsänderung zu behandeln.

§ 18 Auflösung des Verbandes
(1) �Die Verbandsversammlung kann einen Beschluss über 

die Auflösung des Zweckverbandes nur mit einer Mehr-
heit von zwei Drittel (2/3) ihrer satzungsmäßigen Stimm-
rechte fassen.

(2) �Das nach Bereinigung der Verbindlichkeiten noch vor-
handene Verbandsvermögen wird nach dem Verhältnis 
der Aufbringung des Stammkapitals und nach näherer 
Bestimmung der Verbandsversammlung unter die Ver-
bandsmitglieder verteilt.

V. Sonstiges

§ 19 Öffentliche Bekanntmachungen
Die öffentlichen Bekanntmachungen des Verbandes erfol-
gen durch Veröffentlichung in den lokalen Nachrichten.

§ 20 Entscheidung von Streitigkeiten
Bei Streitigkeiten zwischen dem Verband und seinen Mitglie-
dern sowie den Verbandsmitgliedern untereinander über 
Rechte und Pflichten aus dem Verbandsverhältnis ist die Auf-
sichtsbehörde als Schlichtungsstelle anzurufen. Einigen sich 
die Parteien über die Vorschläge dieser Behörde zur gütlichen 
Beilegung des Streites nicht, so steht der Rechtsweg offen.

§ 21 Inkrafttreten der Neufassung der Satzung
Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen 
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Be-
kanntmachung dieser Satzung gegenüber dem Zweckver-
band geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind.

Giengen, den 14.11.2023

Zweckverband zur Gasversorgung des Brenztals
Dieter Henle, Verbandsvorsitzender
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